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1.1 ERHALTUNGSSATZUNG
1. GESTALTUNGSSATZUNG

Erhaltungssatzung
§ 1 Erhaltung baulicher Anlagen, Genehmigungspflicht
(1) Der räumliche Geltungsbereich umfasst die histo-
rische Altstadt von Ostheim v.d.Rhön und entspricht 
dem festgesetzten Sanierungsgebiet „Ostheimer Alt-
stadt“ mit Erweiterung. Die genaue Abgrenzung ist aus 
dem Lageplan ersichtlich (Anlage).
(2) Ziel ist der Erhalt der städtebaulichen Eigenart, der 
Struktur und des Stadtbildes der Stadt Ostheim nach 
Maßgabe des § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB. Im Gel-
tungsbereich dieser Satzung bedürfen der Rückbau, die 
Änderung, die Nutzungsänderung sowie die Errichtung 
baulicher Anlagen der Genehmigung.
(3) Vom Genehmigungsvorbehalt ausgenommen sind 
innere Umbauten und Änderungen, die das äußere 
Erscheinungsbild der baulichen Anlagen nicht verän-
dern, soweit es sich nicht um ein Baudenkmal handelt.
(4) Gem. § 172 Abs. 3 Satz 1 BauGB darf bei Rück-
bau, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen 
Anlage die Genehmigung nur versagt werden, wenn 
die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit 
anderen baulichen Anlagen das Stadtbild prägt oder 
sonst von städtebaulicher, historischer oder künstle-
rischer Bedeutung ist.
(5) Gem. § 172 Abs. 3 Satz 2 BauGB darf bei der Errich-
tung baulicher Anlagen die Genehmigung nur versagt 
werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebietes 
durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt 
wird.
§ 2 Zuständigkeit
(1) Gem. § 173 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird die Genehmi-
gung durch die Stadt Ostheim v.d.Rhön erteilt. 
(2) Ist eine baurechtliche Genehmigung erforderlich, 
wird die Genehmigung durch die Baugenehmigungsbe-
hörde im Einvernehmen mit der Stadt Ostheim erteilt (§ 
173 Abs. 1 Satz 2 BauGB)
(3) Ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich, 
wird die Genehmigung durch das Landratsamt Rhön-
Grabfeld, Untere Denkmalschutzbehörde (Genehmi-
gungsbehörde) erteilt.
§ 3 Ordnungswidrigkeiten
(1) Wer innerhalb des Geltungsbereiches dieser Satzung 
ohne Genehmigung eine bauliche Anlage ändert oder 
zurückbaut, handelt gem. § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 
213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße bis zu 30.000 € 
geahndet werden.

Die Erhaltungssatzung dient dem Erhalt der städtebau-
lichen Eigenart eines Gebiets aufgrund seiner städtebau-
lichen Gestalt und wird somit für den besonders schüt-
zenswerten Teil de Stadt Ostheim v.d. Rhön aufgestellt.

Für den Bau, die Veränderung oder den Abriss von bau-
lichen Anlagen (in der Regel von Gebäuden, aber zum 
Beispiel auch von Mauerresten der Stadtmauer) gibt es 
im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung besondere 
Regelungen. So kann der Abbruch einer baulichen Anla-
ge untersagt werden, wenn diese entweder allein oder im 
Zusammenspiel mit anderen Anlagen das Ortsbild, die 
Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt, oder wenn 
die Anlage sonst von städtebaulicher, insbesondere ge-
schichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Er-
richtung einer Anlage darf untersagt werden, wenn die 
Baumaßnahme die städtebauliche Gestalt des Gebiets 
beeinträchtigen würde. 

Sie ist somit ein erweitertes Instrument, mit dem die 
Kommune auf Veränderungen im Stadtbild Einfluss neh-
men kann. Im Unterschied zur Gestaltungssatzung kann 
z.B. der Abbruch eines Gebäudes oder einer stadtbild-
prägenden Anlage verhindert werden. 
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Die Gestaltungssatzung hat, wie die Erhaltungssatzung 
auch, zum Ziel, das städtebauliche und baukulturelle 
Erbe der Stadt Ostheim v.d.Rhön zu erhalten und zu för-
dern. 

Die Satzung soll zur Handlungs- und Rechtssicherheit 
beitragen und das Bauen im Sinne eines qualitäts-
vollen Stadtbildes fördern. Die Satzung soll bauwillige 
Bürger und Architekten beim Bauen in der historischen 
Stadtmitte helfen und das jahrhundertelang gewach-
sene Stadtbild stützen. Veränderungen in Maßstab und 
Proportion sollen verhindert werden und Richtlinien 
für Fassadengestaltung und -gliederung, Materialwahl, 
Farbgebung und Detailgestaltung werden dargelegt. Ver-
fremdungen und Überformungen der vorhandenen orts-
bildprägenden bzw. der historischen Bausubstanz und 
ortsuntypische Gestaltungselemente, die zu einem be-
liebig austauschbaren Stadtbild führen können, sollen 
vermieden werden und gutes, dem Stadtbild förderliches 
Bauen unterstützt werden.

Zuschüsse aus dem Kommunalen Förderprogramm sol-
len ein Anreiz für private Bauherrn sein, bei der Gestal-
tung ihrer Gebäude zum Erhalt und zur Verbesserung 
des Stadtbildes beizutragen. Dies gilt sowohl für An-
bauten als auch für Umbau- und Sanierungsarbeiten an 
bestehenden Gebäuden. Für Neubauten gibt es jedoch 
keine Zuschüsse.

Gestaltungssatzung
§ 1 Generalklausel
(1) Der Erhalt des traditionell gewachsenen Erschei-
nungsbilds der historischen Altstadt von Ostheim 
v.d.Rhön ist von hoher kultureller Bedeutung. Bauliche 
Anlagen und Werbeanlagen sind so zu errichten, anzu-
bringen, zu ändern und zu erhalten, dass sie sich nach 
Maßstab, Form, Gestaltung, Material und Farbe an dem 
historischen Charakter der Straßen- und Platzräume 
ausrichten.
Dabei sind im Einzelnen folgende Grundsätze zu beach-
ten:
•	 Notwendige Veränderungen müssen sich am 

Bestand orientieren und sich in die umgebende 
Substanz einfügen.

•	 Vorhandene Gestaltungsmängel sind im Zuge bau-
licher Maßnahmen im Sinne dieser Satzung zu 
bereinigen.

•	 Gebäude mit von der Regel abweichenden Baustilen 
sind entsprechen ihrer stilprägenden Besonder-
heiten zu behandeln bzw. stilgerecht zu verbessern.

•	 Neubauten und neue Bauteile sollen als solche zu 
erkennen sein.

(2) Unbebaute Flächen im historischen Umfeld sind so 
zu gestalten, dass sie sich in das gewachsene Stadt-, 
Straßen- und Landschaftsbild einfügen.
(3) Rechtsgrundlage sind Art. 81 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 
5 der Bayer. Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, 
BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 4 des 
Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl S. 268) i.V.m. Art. 
23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74).
§ 2 Geltungsbereich
(1) Der räumliche Geltungsbereich umfasst die histo-
rische Altstadt von Ostheim v.d.Rhön und entspricht 
dem festgesetzten Sanierungsgebiet „Ostheimer Alt-
stadt“ mit Erweiterung. Die genaue Abgrenzung ist aus 
dem Lageplan ersichtlich (Anlage).
(2) Der sachliche Geltungsbereich umfasst genehmi-
gungspflichtige, verfahrensfreie und anzeigepflichtige 
Maßnahmen wie die Errichtung, Änderung, Instandset-
zung sowie Beseitigung von baulichen Anlagen oder Tei-
len davon gem. Art 55 und 57 BayBO sowie die Gestal-
tung von privaten Freiflächen sowie Stützmauern und 
Einfriedungen, die Errichtung und Änderung von Werbe-
anlagen sowie die Möblierung des öffentlichen Raums.
(3) Die in einem Bebauungsplan getroffenen örtlichen 
Bauvorschriften haben Vorrang.
(4) Die Bestimmungen des Denkmalschutzes bleiben 
von dieser Satzung unberührt; dies gilt insbesondere für 
die Erlaubnispflicht nach Art. 6 Bayer. Denkmalschutz-
gesetz (BayDSchG) für Baudenkmäler sowie im Ensem-
ble und Art. 7 Bayer. Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) 
für Bodendenkmäler.

1.2 GESTALTUNGSSATZUNG
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1.3 BISHERIGE PLANUNGEN

Rahmenplan des ISEK (Plan: Wegner Stadtplanung)
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Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Im Jahr 2020 wurde durch das Büro Wegner Stadtpla-
nung, Veitshöchheim, ein Integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept für die Stadt Ostheim v.d.Rhön 
erarbeitet. 

Im ISEK ist der Erhalt und die Sanierung der denkmal-
geschützten und stadtbildprägenden Bausubstanz im 
Rahmenplan verankert. Sanierungsziele zum Themen-
feld Stadtbild, Denkmalschutz sind: 

 - Erhalt und Stärken des attraktiven Ortsbildes (öf-
fentlicher Raum, raumbildende Baukanten, Merk-
male des regionaltypischen Bauens)

 - Sicherung, Erhalt und ggf. Reaktivierung denkmal-
geschützer und ortsbildprägender Bausubstanz,

 - Schutz des Ensembles Altort (Erhalt der Denkmal-
qualitäten)

 - Beseitigung städtebaulicher Missstände

 - Wiederbelebung leerstehender Bausubstanz

 - Verträgliche Nutzungen für historische Bausubstanz 
finden

Die Gestaltungssatzung und ein Kommu-
nales Förderprogramm sind als Maßnahmen   
im Projekt- und Maßnahmenkatalog des ISEK enthalten.

Sanierungsgebiet

Als Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen im 
Rahmen des ISEK wurde im Jahr 2020 das bestehende 
Sanierungsgebiet „Ostheimer Altstadt“ erweitert. 

Abgrenzung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes mit 
Erweiterung
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Stadtgrundriss mit Denkmälern (Plan: Wegner Stadtplanung 
im Rahmen des ISEK)

Denkmalschutz und Stadtbild

Der Stadtkern steht als Ensemble „Altstadt Ostheim“ 
unter Denkmalschutz, ebenso liegt hier das Bodendenk-
mal „Archäologische Befunde des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit im Bereich der Altstadt von Ostheim 
v.d.Rhön“. Ein weiteres Bodendenkmal befindet sich 
südöstlich der historischen Stadtmitte (Siedlung der 
Hallstattzeit, der jüngeren Latènezeit, der römischen 
Kaiserzeit und des frühen Mittelalters). Zahlreiche 
Gebäude und Gebäudeteile stehen unter Denkmal-
schutz, die denkmalgeschützte Bausubstanz befindet 
sich zu großen Teilen entlang der Marktstraße und der 
Paulinenstraße.

Neben den Baudenkmalen gibt es im gesamten Stadt-
kern von Ostheim zahlreiche Gebäude, die aufgrund 
ihres Baustils oder ihrer Gestaltung das Stadtbild positiv 
prägen.

Kommunales Denkmalkonzept
Parallel zum ISEK wurde aufgrund der hohen Denkmal-
dichte und dem großen Anteil stadtbildprägender, re-
gionaltypischer Bausubstanz für die Stadt Ostheim ein 
Kommunales Denkmalkonzept erstellt. 

Das kommunale Denkmalkonzept ist eine denkmalpfle-
gerische Fachplanung mit dem Ziel, Ideen und Hilfe-
stellungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des 
denkmalwerten Bestandes zu geben. 

Im Modul 1 (erstellt durch das Büro für Bauforschung, 
Gebäudeinstandsetzung und Denkmalpflege Dr. Matthi-
as Wieser, Eibelstadt) wurden unter dem Gesichtspunkt 
der Denkmalpflege die vorhandenen Werte als Alleinstel-
lungsmerkmale der Stadt Ostheim und Grundlage für die 
weitere Entwicklung herausgearbeitet. 

Das Modul 2 (Planungsebene) wurde im Jahr 2020 
durch das Büro Wegner Stadtplanung, Veitshöchheim, 
erstellt. Es hat die Aufgabe, die städtebauliche Entwick-
lungsplanung durch ein Fokussieren auf den historisch 
wertvollen Baubestand und die überlieferte Stadtstruk-
tur anzureichern. Es wurden der Handlungsbedarf er-
mittelt sowie Leitlinien und Handlungsempfehlungen 
formuliert. Im Modul 2 wurden auch Maßnahmen und 
Objekte herausgearbeitet, die im Rahmen des Moduls 3 
(Umsetzung) vertieft untersucht werden. 

Städtebauliche Struktur

Die in den meisten Bereichen unverändert erhaltenen 
historischen Straßen- und Platzräume prägen noch heu-
te die Stadtstruktur Ostheims. Auch die vorhandenen 
Raumkanten sind bereits im Urkataster dokumentiert 
und sind eines der wichtigsten Kriterien für den Erhalt 
des Stadtbildes. Bei Umbauten und Neu- sowie Ersatz-
bauten muss diese Raumkante unbedingt erhalten oder 
wieder hergestellt werden, vorhandene Lücken sind zu 
schließen. Bei der Stellung neuer Gebäude ist eine Ori-

2. STÄDTEBAULICHE GESTALTUNGSZIELE

Urkataster 19. Jahrhundert

ortsbildprägende Bausubstanz

denkmalgeschützte Bausubstanz

Bodendenkmal

Denkmalensemble

Geschlossenes Stadtbild
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entierung an der Umgebungsbebauung unumgänglich.

Wichtige historische Platzräume in Ostheim sind die 
Marktstraße mit ihren beiden Aufweitungen, die Ein-
mündung der Manggasse als alte Erschließungsstraße 
von Südosten in die Marktstraße und der dicht von gie-
belständigen Häusern umstandene Steinig. 

Baustil und Baustruktur

Öffentliche Gebäude wie Rathaus und Kirchenburg 
repräsentieren die weltliche und kirchliche Autorität in 
der Stadt. Das Rathaus befindet sich im Zentrum der 
Marktstraße, die Kirchenburg dominiert seit langem die 
Stadtsilhouette und ist ein identitätsstiftendes Bauwerk 
für Ostheim.

Die Adelssitze (sog. „Schlösser“) verteilen sich im 
Stadtgebiet, meist entlang der Marktstraße. Noch heute 
sind sie teilweise mit einer besonderen Nutzung belegt 
(z.B. das Orgelbaumuseum im Hansteinschen Schloss), 
andere Anwesen bedürfen jedoch der Sanierung und es 
gilt, eine angemessene Nutzung zu finden.

Prägend für die Stadt sind seit jeher die großen Bür-
gerhäuser in der Marktstraße und zahlreiche größere 
Ackerbürgerhöfe (Mehrseithöfe, z.B. südliche Markt-
straße). Jedoch gibt es auch Quartiere, in denen zahl-
reiche  Kleinstbetriebe und Kleinhandwerker zu einer 
sehr engen Bebauung auf kleinen Grundstücken führte.

Historische Grünräume
Als ein wichtiger historisch überlieferter Grünraum au-
ßerhalb der Stadtmauern ist der Uferbereich der Streu 
nennen. Hier sind beide Uferseiten dicht mit Bäumen 
und Sträuchern bestanden und bilden so einen attrak-
tiven Abschluss des historischen Stadtrandes im Süden. 
Im Norden sind noch Grünflächen am Tanzberg, der Kir-
chenburg und dem Friedhof vorhanden, die als nördliche 
Zäsur zwischen Altstadt und neueren Wohnbaugebieten 
erhalten bleiben sollen. 

Im späteren 19. Jahrhundert wurde die Allee aus Aka-
zien und Kastanien in der Marktstraße angelegt, die den 
platzartig aufgeweiteten Straßenraum gliedert und we-
sentlich zur Attraktivität der heutigen Durchgangsstraße 
beiträgt.

Ein wiederkehrendes historisch überliefertes Motiv in 
Ostheim ist die Gartenfläche in Zusammenhang mit den 
früheren Adelshöfen (bzw. wichtigem Gebäude / Gebäu-
de mit besonderer Funktion wie dem Amtshaus). Diese 
Grünflächen waren früher oft mit Bäumen bestanden, 
heute ist noch eine Eiche als Naturdenkmal vor der Pau-
linenstraße 21 (ehemals Münze, heute Sparkasse) er-
halten. 

§ 3 Städtebauliche Gestaltungsziele, Baukörper
(1) Die Vorhaben haben sich am Bestand der unmit-
telbaren Umgebung zu orientieren und sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in das ein-
heitlich gewachsene Stadtbild einzufügen.
(2) Maßstab der Baukörper: Neu- und Umbauten müs-
sen sich an der vorhandenen Bebauung ausrichten. Dies 
gilt insbesondere für die Gliederung des Baukörpers, 
die Anzahl der Geschosse, die Dachform und –neigung, 
die Firstrichtung sowie die Trauf- und Firsthöhe des 
Gebäudes, die Erschließung sowie den Hofabschluss 
zur Straße.
(3) Bei Neubauten ist die Geschlossenheit der Straßen 
und Platzräume zum öffentlichen Raum zu wahren. Die 
vorhandene Parzellenstruktur ist in ihrer Auswirkung auf 
die Baustruktur und das Straßenbild zu erhalten. Breite 
und Tiefe der Bauten müssen sich an den vorhandenen 
Gebäudeabmessungen orientieren, damit das Erschei-
nungsbild der Straße erhalten bleibt.
(4) Die Hofanlagen sind in ihrer ursprünglichen Grund-
struktur zu erhalten. Die ursprüngliche Aufteilung in 
Hauptgebäude, Nebengebäude und Hof muss ablesbar 
bleiben. Der Abriss untergeordneter Nebengebäude ist 
mit dem Sanierungsbeauftragten und den Denkmalbe-
hörden abzustimmen.
(5) Anbauten sind den Hauptgebäuden in der Höhe und 
Gestaltung deutlich erkennbar unterzuordnen. 
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Satteldach

Mansarddach

Dachtypologien

Satteldach   Walmdach   Krüppelwalm   Mansarddach

Krüppelwalm an historischem Gebäude

3. ZIELE DER GEBÄUDEGESTALTUNG
3.1 DACH

Zulässiges Farbspektrum
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Die historische Dachlandschaft Ostheims wird grund-
sätzlich durch das symmetrische, geneigte Dach ge-
prägt. Charakteristisch ist eine einfache Sattel- oder 
Walmdachkonstruktion (vielfach auch Krüppelwalm) 
sowie Mansarddächer. Die übliche Dachneigung beträgt 
zwischen 40 und 50°, ältere Gebäude weisen manchmal 
eine noch steilere Dachneigung auf. 

Das Farbspektrum der Eindeckung bewegt sich dabei 
zwischen rot und rotbraun. Glänzende, glasierte oder 
engobierte („Beschichtung“, die auf den ungebrannten 
Ziegel aufgebracht wird, um eine geschlossene, glän-
zende Oberfläche zu erzielen) Deckungen kommen in 
der historischen Dachlandschaft nicht vor und beein-
trächtigen das gewachsene Stadtbild negativ.

Bei baulichen Maßnahmen darf die Dachlandschaft in 
ihrer Geschlossenheit in Bezug auf Dachformen, maß-
stäbliche Gliederung, Material und Farbe der Einde-
ckungen nicht beeinträchtigt werden.

§ 4 Dachformen
(1) Zulässige Dachformen sind Satteldach, Walmdach 
(auch Krüppelwalm) und Mansarddach. Die Dächer sind 
symmetrisch auszuführen, d.h. die Dachneigung ist für 
beide Seiten gleich auszuführen, der First liegt mittig. 
Bei denkmalgeschützten und Stadtbildprägenden histo-
rischen Gebäuden sind vorhandene Dachformen wie z.B. 
Walm-, Krüppelwalm- oder Mansarddächer zu erhalten 
bzw. bei Erneuerungsmaßnahmen wiederherzustellen.
(2) Dächer sind mit einer Dachneigung von 40° bis 58° 
auszuführen.
(3) Für Nebengebäude und Anbauten, bei untergeord-
neten Gebäuden und Nebenanlagen an wenig einseh-
baren Bereichen sind auch Pultdächer mit einer Dach-
neigung von mindestens 15° zulässig.
(4) Flachdächer sind lediglich für kleinere, untergeord-
nete Dachflächen, die als Terrasse genutzt oder begrünt 
werden, zulässig.

§ 5 Dachdeckung
(1) Für die Dachdeckung geneigter Dächer sind Farben 
im Spektrum rot – rotbraun zulässig. 
(2) Es sind ausschließlich matte Dachziegel zu verwen-
den. Historische Dachziegel sind nach Möglichkeit wie-
derzuverwenden. Neue Deckungen haben sich am bis-
herigen Bestand zu orientieren. Es sind Biberschwanz- 
oder Falzziegel sowie fränkische Rinnenziegel zu bevor-
zugen. Die Dacheindeckung ist je Gebäude in Material 
und Farbgebung einheitlich zu gestalten
(3) Nicht zulässig sind glänzende, engobierte, glasierte 
Ziegel sowie Ziegel in einer Farbe außerhalb des Spek-
trums rot – rotbraun.
(4) Dachgauben sind in der Deckung des Hauptdaches 
auszuführen. 
(5) Für kleinere, untergeordnete Anbauten sind zusätz-
lich nicht glänzende Bleche (Kupfer oder Titanzink, 
jeweils als Stehfalz) zulässig.

Negativbeispiel: Glänzende Deckung in unpassender Farbe
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Historische Dach- und Fassadendetails Knappe Dachüberstände

Überdeckung eines stadttypischen Laubengangs
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§ 6 Dachdetails
(1) Traufe und Ortgang sind mit einem regionaltypisch 
geringen Überstand von maximal ca. 20-30 cm aus-
zubilden. Bei denkmalgeschützten oder stadtbildprä-
genden Gebäuden sind die charakteristischen Trauf- und 
Ortgangüberstande zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
Trauf- und Ortgangausbildungen sind an der Konstruk-
tion und Gestaltung der historischen Hauptgebäude zu 
orientieren. Traufgesimse sind aus Holz, Stein oder Putz 
herzustellen.
(2) Nicht zugelassen sind die Verwendung von Ort-
gangziegeln und die Ausbildung von Ortgängen in glän-
zendem Blech oder Kunststoff.
(3) Dachrinnen und Fallrohre sind in Titanzink oder 
Kupfer auszuführen. Nicht zugelassen ist Kunststoff als 
Material. Farbige Anstriche von Dachrinnen und Fall-
rohren sind nicht zulässig.

Negativbeispiel: Dach durch Gauben überformt, nicht passen-
des Pultdach mit Metalldeckung

Die Dachabschlüsse sind einfach und meist schmuck-
los, Traufe und Ortgänge sind knapp ausgebildet. Ein 
ausladender Dachüberstand als Wetterschutz ist nicht 
üblich und nur im Einzelfall bei Sonderformen wie z.B. 
der Überdachung eines regionaltypischen Laubengangs 
zu finden.

Mit Dachaufbauten und Dacheinschnitten wird eher 
sparsam umgegangen, so dass die Dachlandschaft in 
sich geschlossen und harmonisch - ruhig wirkt. Gauben 
werden in der Regel als untergeordnete Bauteile in der 
Dachfläche eingesetzt.

Ortgang

Traufe

First

Dachelemente

Negativbeispiel: Untypische Deckung und Dachgestaltung
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 Schleppgauben    Satteldachgauben   Walmdachgauben 

3.2 DACHGAUBEN UND DACHAUFBAUTEN

Typische Gaubenarten

SchleppgaubenSatteldachgauben

Rathaus mit repräsentativem Turm
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§ 7 Dachaufbauten und Einschnitte
(1) Zugelassen sind Satteldachgauben, Walmdachgau-
ben und Schleppgauben. ab einer Dachneigung des 
Hauptdaches von 38°. Bei denkmalgeschützten und 
stadtbildprägenden historischen Gebäuden sind vor-
handene Gauben (auch Sonderformen wie z.B. Zwerch-
giebel) zu erhalten bzw. bei Erneuerungsmaßnahmen 
wiederherzustellen. Je Gebäude ist nur eine einheitliche 
Form an Dachaufbauten zulässig.
(2) Nicht zulässig sind Gaubenbänder.
(3) Die Gesamtlänge der Dachaufbauten auf einer 
Gebäudeseite darf 50% der Firstlänge des Hauptdaches 
nicht überschreiten. Die Breite der Gaubenfenster darf 
maximal 80% der Breite der Fassadenfenster betragen. 
Der Mindestabstand von Dachaufbauten und Dachlie-
genfenster beträgt:
untereinander  1,25 m
zum Ortgang  1,25 m
zum First  0,5 m
zur Traufe  0,25 m
(4) Gauben sind in einem stehenden Format auszufüh-
ren.
(5) Dachgauben sind traditionell zu bekleiden (Holz-
schalung, Putz, Schiefer), als Verblechung ist Kupfer 
oder Titanzink zulässig.
(6) Dachliegefenster sind nur in begründeten Fällen 
und nur auf der straßenabgewandten Seite bis zu einer 
Größe von maximal 0,85 x 1,5 m zulässig, eine Reihung 
ist nicht zulässig.
(7) Dacheinschnitte sind nur ausnahmsweise nach 
Prüfung des Einzelfalls zulässig, wenn sie vom öffent-
lichen Straßenraum aus nicht einsehbar sind. Dabei 
müssen Dacheinschnitte im Maßstab und Proportion für 
Gebäude und Dachfläche gestalterisch verträglich sein 
und dürfen eine Einzelgröße in der Breite von maximal 
3,50 m nicht überschreiten. Ein gestalterisch angemes-
sener Mindestabstand zu Ortgang, Traufe und First ist 
einzuhalten.
(8) Schornsteine und Kamine müssen auf dem Dach im 
First oder in Firstnähe am Dach austreten. Die Verklei-
dungen sind aus Naturschiefer, Klinker, Putz oder Kup-
fer sowie Titanzink zu gestalten. Außenliegende Edel-
stahlkamine sind giebelseitig und in Firstnähe anzubrin-
gen, jedoch nicht auf der Straßenseite.

Gauben, Dacheinschnitte
In früheren Zeiten war der Dachboden in der Regel nicht 
zu Wohnzwecken ausgebaut und diente z.B. als Trocken-
boden. Die Belichtung und Belüftung der Dachräume er-
folgte deshalb meist über die Giebelseite, größere Dach-
gauben sind bei historischen Gebäuden eher selten. 
Gerade die mittelalterlich geprägten Anwesen verzichten 
nahezu komplett auf Dachaufbauten. Repräsentative 
Gebäude, die ab der Renaissancezeit entstanden oder 
umgebaut wurden, verfügen manchmal über repräsen-
tative Gauben oder Zwerchgiebel. Diese sind jedoch als 
Sonderform zu betrachten.

Gauben waren in der Regel knapp dimensioniert und 
ordneten sich der Dachfläche des Hauptdaches unter. 
Meist handelt es sich um traufnahe kleine Satteldach- 
oder Schleppgauben. 

Im historischen Kontext sind auch großflächige Öff-
nungen in der Dachfläche, z.B. durch Einschnitte für 
Dachterrassen oder Balkone, nicht überliefert.

Negativbeispiel: unpassende Gauben verfremden das Gebäude
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3.3 AUSSENWÄNDE, FASSADEN

Putzfassade mit Natursteinsockel bzw. Sockelgeschoss.

Putz / FachwerkTypische Putzfassade

Fachwerk mit Erdgeschoss in Naturstein
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Typisch ist eine massive Bauform mit geneigtem Dach. 
Die Außenwände bilden in der Regel eine klare Grund-
form auf rechteckigem Grundriss ohne nennenswerte 
Vor- und Rücksprünge. 

Die Verwendung heimischer Baumaterialien prägt das 
Erscheinungsbild der Gebäude. 

Charakteristisch für das Ortsbild sind:

 • (Sicht-)Fachwerkkonstruktionen

 • verputzte Lochfassaden

Die Gewände der Fenster und Türen bestehen traditionell 
aus Naturstein (bei Fachwerk: Holz) oder sind farblich 
abgesetzt. Hier kommen vorwiegend heimische Steine 
wie Buntsandstein oder Muschelkalk zum Einsatz.

Großflächige Einblechungen oder Fassadenteile in nicht 
massiver Konstruktionsweise (z.B. Stahl - Glas - Ele-
mente) sind allenfalls als untergeordnete Bauteile im 
historischen Kontext zu verwenden.

Eine Sockelausbildung ist eher die Ausnahme, beson-
ders bei den typischen Putzfassaden ist der Sockelbe-
reich nicht eigens ausgebildet. In Ostheim sind einige 
Natursteinsockel bzw. Sockelgeschosse, meist in Mu-
schelkalk oder Rotsandstein -  zu finden.

Eine Verkleidung der Sockel- oder Erdgeschosszone mit 
modernen oder untypischen Materialien (z.B. Fliesen-
sockel) stören das Stadtbild nachhaltig. Im Zuge von 
Sanierungsmaßnahmen sollten diese Verkleidungen zu-
rückgebaut werden.

§ 8 Außenwände und Fassaden
(1) Außenwände sind zu verputzen. Dies gilt nicht für 
bestehende Sichtfachwerke oder Naturstein. Für Neben-
gebäude sind Holzständerkonstruktionen mit Ausfa-
chungen, verputzt, mit Holz verschalt oder beplankt 
zulässig.
(2) Vorhandene, unverputzte Sichtfachwerke sind zu 
erhalten und fachgerecht zu sanieren.
(3) Putzfassaden sind einheitlich als Glattputz ohne 
Absätze oder Materialwechsel auszubilden. Zugelassen 
sind Sockelausbildungen und angeputzte Fensterfa-
schen.
(4) Gemusterte, dekorative modische Putze und Ver-
kleidungen mit ortsunüblichen Natursteinplatten, kera-
mischen Platten sowie Wetterschutzverkleidungen aus 
künstlichen Materialien sind nicht zulässig. Ebenso 
nicht zulässig sind gemusterte, grob strukturierte Flä-
chen, wie raue Spritzputze, Wurf- oder Scheibenputze 
bzw. Strukturbeton. Scheinfachwerk (vorgeblendetes 
oder aufgemaltes Fachwerk) ist nicht zulässig.
(5) Zugelassen sind Gebäudesockel in Naturstein und 
Putz. In Naturstein ausgeführte Sockel sind zu erhalten 
oder zu verputzen.
(6) Nicht zugelassen sind Fliesen- und Keramiksockel 
sowie Sockelverkleidungen in Metall und Kunststoff. 
Nicht zulässig ist eine vollflächige Verkleidung des Erd-
geschosses z.B. mit Fliesen oder Kunststoffen.
(7) Lichtelemente an der Fassade, die nicht im Zusam-
menhang mit der Genehmigung von Werbeanlagen zu 
beurteilen sind, sind nur in begründeten Ausnahme-
fällen zulässig. Nicht zugelassen sind Lichterketten, 
buntes Licht, bewegtes Licht und Lampen mit Werbung 
mit Ausnahme der jährlichen Advents- und Weihnachts-
zeit in unmittelbarer Verbindung mit weihnachtlicher 
Dekoration. Ausnahmen sind nur für einen befristeten 
Zeitraum zulässig.

Negativbeispiel: Erdgeschoss mit Fliesenverkleidung
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Fassaden in hellen gedeckten Farben

Fachwerk, Naturstein und Putz in harmonischer Farbgebung

Spektrum möglicher Fassadenfarben
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Putz und Farbe
Der Farbgebung der Fassaden kommt eine wichtige Auf-
gabe beim Erhalt des charakteristischen Erscheinungs-
bildes eines Straßenzuges bzw. eines gesamten Quartiers 
zu. Die Farbgestaltung der Fassaden verleiht einzelnen 
Straßenzügen und Teilbereichen der Stadt ihre individu-
elle Prägung. Farbakzente in der Fassade werden ledig-
lich durch Fenster- und Türgewände, die farbige Gestal-
tung der Fensterläden oder manchmal durch Gesimse 
und Ecklisenen gesetzt (Schmuckfarben). 

In einem Farbkonzept sollen für ein Gebäude die Farben 
aller Bauteile aufeinander abgestimmt werden. Auch 
das Zusammenwirken von Farben benachbarter Gebäu-
de und Bauteile ist zu beachten. Bei der Neugestaltung 
einer Fassade ist somit die Berücksichtigung der umge-
benden Bebauung unerlässlich. 

Traditionell werden Mineral- und Pflanzenfarben mit ih-
ren typischen Farbspektren verwendet. Die Farbigkeit 
dieser Pigmente geht auf die in der Region vorkom-
menden mineralischen Erden oder Pflanzen zurück und 
bilden so das traditionelle, authentische Erscheinungs-
bild eines Gebäudes im Zusammenspiel mit Naturstein, 
Holz und Tonziegeln ab.

Die modernen Industriefarben wirken oft zu „rein“ und 
somit künstlich. Störend für das Ensemble und somit 
zu vermeiden ist somit eine Farbgebung der Gebäude in 
modernen oder kühlen Farbtönen sowie eine auf moder-
ne Wirkung ausgelegte, betont auffallende Farbgebung. 
Auch Beschriftungen und Werbeanlagen sollen in das 
Farbkonzept des gesamten Anwesens mit einbezogen 
werden.

§ 9 Farbgebung
(1) Jedes Gebäude muss farblich auf seine Einpassung 
in die Umgebung abgestimmt werden. In einem Farb-
konzept sind alle Bauteile und Ausstattungsgegenstände 
(z.B. Fensterläden, Werbeanlagen) eines Anwesens auf-
einander abzustimmen.
(2) Zulässig sind Farben aus dem Spektrum der Mine-
ral– und Pflanzenfarben auf Putz und eingefärbten 
Putzen. Es sind helle und gedeckte Farben zu wählen. 
(Farbton mit einem Helligkeitswert von mind. 85%). 
Das Anbringen von Farbmustern kann von der Stadt ver-
langt werden. 
(3) Flächige Farbanstriche auf Naturstein sind unzu-
lässig. Ausgenommen sind Anstriche auf Fenster- und 
Türgewänden sowie der Substanzerhaltung dienende 
Anstriche oder Beschichtungen.

Negativbeispiel: unpassende Farbgestaltung, zu moderne 
Gestaltungselemente prägen die Fassade
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3.4 FENSTER

Lochfassade im Fachwerk

Rhythmische Fassadengliederung mit stuckierten Fenster-
schürzen

Lochfassaden prägen das Stadtbild
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Fensterausbildung
Prägend ist - unabhängig von der Art der Konstrukti-
on - die Lochfassade mit eher kleineren Fenstern und 
deutlich stehenden Fensterformaten in gleichmäßiger 
Reihung. Lochfassade bedeutet, dass der Anteil der Öff-
nungen (Fenster, Türen, Tore...) deutlich geringer ist als 
der Anteil der geschlossenen Wandfläche.

Die Fensteröffnungen sind in einer traditionellen Fassa-
de überwiegend gleich groß. Für größere oder repräsen-
tative Räume kann eine Doppelung der Fensterformate 
vorkommen (sog. Stubenfenster).

Das Ortsbild störend sind z.B. größere oder unterschied-
lich dimensionierte Fensterflächen, liegende Fensterfor-
mate und großflächige, auch über mehrere Geschosse 
reichende Öffnungen der Fassade im Eingangsbereich, 
z. B. Glasbausteine zur Belichtung des Treppenhauses.

§ 10 Wandöffnungen
(1) Anzahl und Größe von Wandöffnungen in den Außen-
wänden müssen deutlich den Charakter einer Lochfas-
sade haben, d.h. der Anteil der Wandöffnungen muss 
deutlich geringer sein als der der Wandflächen.
(2) Wandöffnungen sind so anzuordnen, dass die Wand-
flächen rhythmisch gegliedert werden. Öffnungen sind 
überwiegend gleich groß zu gestalten. 
(3) Nicht zulässig sind Fensterbänder sowie Fenster 
über Eck. Über zwei Geschosse reichende Wandöff-
nungen oder flächige Fassadenverglasungen sind an 
vom öffentlichen Verkehrsraum einsehbaren Fassaden 
ausgeschlossen.

Negativbeispiel: nicht abgestimmte, unpassende Fassadenge-
staltung
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Typische Fensterformen

 Zweiflügelfenster  Zweiflügelfenster 
    mit Sprossenteilung

einflügelige Fenster mit konstruktiver Sprossenteilung:

 Sprossen                  Galgen

Sprossenfenster mit Putzfasche

Sprossenfenster mit Fensterläden

Sprossenfenster in Fachwerk
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§ 11 Fensterausbildung
(1) Fensteröffnungen sind rechteckig in stehendem For-
mat auszuführen. 
(2) Fenster dürfen weder in den Sockel noch in die 
Dachfläche einschneiden.
(3) Einzelfenster mit einem Rahmenaußenmaß von mehr 
als 0,85 m Breite sind grundsätzlich mehrflügelig aus-
zuführen oder vertikal glasteilend zu gliedern. Größere 
Fensterelemente, z.B. für Terrassen und Loggien, oder 
bodentiefe Fenster („französische Fenster“) müssen auf 
die Gesamtfassade abgestimmt und entsprechend gegli-
edert sein.
(4) Als Materialien sind Holzfenster sowie Verbundmate-
rialien (Holz- Alu – Fenster) zulässig. Kunststofffenster 
mit schmaler Profilierung sind zulässig. Der Stulp darf 
bei den üblichen Fensterformaten maximal 10,5 cm 
stark sein. Alle anderen Profile müssen im Verhältnis 
dazu entsprechend schlank ausgeführt werden.
(5) Für die Fensterprofile sind gedeckte Farbtöne zuläs-
sig. Grelle Farben sind untersagt. Die Farbe der Fenster-
profile ist auf die Gestaltung der Fassade abzustimmen. 
Das Anbringen von Farbmustern kann von der Stadt ver-
langt werden.
(6) Glasbausteine, Strukturglas und Butzenscheibenimi-
tationen sind nicht zulässig. 
(7) Die Fenster der straßenseitigen Fassaden bzw. alle 
von der Straße sichtbaren Fenster sind durch Gewände 
oder aufgemalte Faschen farbig von der Fassade abzu-
setzen. Dies gilt nicht für sichtbare Fachwerkkonstruk-
tionen.
(8) Nicht zugelassen sind Beklebungen der Fensterflä-
chen.
(9) Zum Sonnen- und Wetterschutz sind vorrangig 
Schiebe- oder Klappläden zu verwenden. Historische 
Fensterläden sind, soweit möglich, zu erhalten.
(10) Rollläden und Außenjalousien sind nur dann zuläs-
sig, wenn sie unter Putz eingebaut werden. Sie sind der 
Farbe der Fassade anzupassen. Die Führung des Rollos 
hat fassadenbündig in der Fensterleibung zu erfolgen. 
Rollläden oder Außenjalousien, deren Konstruktion in 
der Fassade sichtbar sind, sind nicht zulässig.

Fensterausbildung
Format, Teilung und Material eines Fensters sind we-
sentliche Gestaltungselemente der Fassade und be-
einflussen, zusammen mit Läden, Rollläden, Markisen 
etc. die Wirkung eines Gebäudes auf das Ortsbild maß-
geblich. Der Ausgestaltung der Fenster kommt bei Sa-
nierungsmaßnahmen und Neubauten somit eine große 
Bedeutung zu. So können z.B. historische Fenster als 
Kastenfenster ertüchtigt werden, um den energetischen 
Anforderungen zu genügen und trotzdem das historische 
Erscheinungsbild zu bewahren.

Die Fenster haben traditionell ein stehendes Rechteck-
format, sie sind üblicherweise zweiflügelig und haben 
oft eine Sprossenteilung oder sind als Galgenfenster 
ausgeführt. Historisch überliefert sind auch vierflügelige 
Fenster (sechsteilig).

Die Fenster in Putz- und Natursteinfassaden sind meist 
mit Steingewänden, bei Fachwerkgebäuden mit Holzbe-
kleidung, eingefasst und oft zum Schutz mit Klappläden 
(Schlagläden)  aus Holz ausgestattet. 

Typisch sind weiß, grau oder in gedeckten Farben ge-
strichene oder naturbelassene bzw. lasierte Holzfenster 
mit schlanken Profilen. Fensterprofile können auch als 
Schmuckelement farblich gestaltet sein.

Negativbeispiel: nicht abgestimmte, unpassende Fassadenge-
staltung
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Eingänge und Schaufenster auf die Fenster abgestimmt

Schaufenster in stehendem Format

Schaufenster auf die Fenster abgestimmt
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§ 12 Schaufenster
(1) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss in stehenden 
bis quadratischen Formaten zulässig. Ihre Breite darf 
jeweils 2,0 m nicht überschreiten. Bei der Festlegung 
der Breite ist auf die Fassadengliederung in den Ober-
geschossen Bezug zu nehmen bzw. die Fensterfläche 
entsprechend konstruktiv zu gliedern
(2) Bezüglich Farbe, Material und Gestaltung von 
Schaufenstern gelten die gleichen Bestimmungen wie 
für Fenster (siehe §11 Nr. 4 bis 8). Zusätzlich sind 
beschichtete Metallrahmen (nicht eloxiert o.ä.) möglich.

Schaufenster 
Große Fenster im Erdgeschoss können - idealerweise 
ohne Veränderung der Fensterform - als Schaufenster 
für Ladengeschäfte genutzt werden, ohne die typische 
Fassadengestaltung zu verfremdem. So kann ein leben-
diges, traditionelles Ortsbild bewahrt werden. 

Beim Einbau von neuen Schaufenstern in Ladengeschäf-
ten ist die Form und Lage auf die vorhandene Fassade 
abzustimmen. 

Untypisch sind großflächige Verglasungen, z.B. als Fas-
sadenelemente ohne sichtbare Teilung. Solch eine mo-
derne Gestaltungsweise der Fassade kann nicht nur den 
Charakter eines Gebäudes, sondern des gesamten Stra-
ßenzuges negativ verändern. 

Negativbeispiel: nicht abgestimmte, unpassende Fassadenge-
staltung
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3.5 VORDÄCHER, BALKONE, LOGGIEN

Historischer Laubengang

Moderne, unauffällige Eingangsüberdachung im historischen 
Stadtkern

Balkon im Stil eines historischen Laubengangs
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§ 13 Vordächer und Eingangsüberdachungen
(1) Vordächer und Eingangsüberdachungen sind in 
ihrer Maßstäblichkeit als untergeordnetes Bauteil dem 
Hauptgebäude anzupassen.
(2) Die Verwendung von Kunststoffen als Überdachung 
oder flächige Verkleidung ist nicht zulässig.
(3) Markisen sind nicht zulässig. 

§ 14 Balkone, Erker, Loggien, Terrassen
(1) An Straßenfassaden ist die Neuerrichtung von Bal-
konen, Loggien, Terrassen, Lauben, Erkern und Winter-
gärten nicht zulässig, an den übrigen Gebäudeseiten nur 
mit einem Mindestabstand von 2 m zu den straßensei-
tigen Gebäudeecken.
Bestehende historische Laubengänge sind zu erhalten 
und fachgerecht zu restaurieren.
(2) Die Verwendung von Kunststoffen als Überdachung 
oder flächige Verkleidung z.B. von Überdachungen oder 
Brüstungen, ist nicht zulässig.

Vordächer sind im zentralen Stadtbereich im Rahmen 
der traditionellen Bauweise so gut wie nicht zu finden. 
Meist tritt man ohne privaten Vorbereich vom Haus di-
rekt auf die Straße. Auch bei Eingängen mit Treppen-
aufgang (hochgelegenes Erdgeschoss) wird in der Regel 
auf ein Vordach verzichtet. Bei den landwirtschaftlich 
geprägten Hofstellen wird die Hauseingangstüre nicht 
eigens hervorgehoben, wichtiger ist die Gestaltung des 
gesamten Hofeingangs mit Toranlagen. 

Sowohl die Stadthäuser als auch die Wohnhäuser der 
landwirtschaftlich geprägten Anwesen verfügen übli-
cherweise nicht über einen Balkon. 

Vordächer, Balkone und Terrassen wurden meist in spä-
terer Zeit angebaut. 

Umso wichtiger ist es, dass eventuell nachträglich hin-
zugefügte Elemente den Charakter des Gebäudes nicht 
verfremden und sich der vorhandenen, überlieferten Ge-
staltung unterordnen. 

Oftmals wirken neue Anbauten wie Balkone oder Vordä-
cher durch die Verwendung von modernen Materialien 
(Kunststoffen) oder ortsfremden Gestaltungen störend 
im Stadtbild. Untypisch sind Elemente wie Kunststoff, 
Glas oder Metall als dominierende Materialien für den 
Eingangsbereich	 sowie	 flächige	 Balkonverkleidungen	
aus Kunststoff oder Metall.

Negativbeispiel: unpassende Balkonbrüstung und Kunststoff-
überdachung
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3.6 WERBEANLAGEN UND FASSADENDETAILS

Werbeausleger als geschmiedetes Nasenschild

Fassadenmalerei

Fassadenbeschriftung
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Werbeanlagen
Werbeschilder und Schriftzüge an der Fassade sind bei 
Ladengeschäften und Gastronomiebetrieben ein wich-
tiger Teil des Außenauftritts, jedoch sind gerade im 
historischen Umfeld die Belange des Ortsbildes höher 
zu bewerten als der Wunsch nach möglichst auffälligen 
Werbeanlagen.

In früherer Zeit wurden Beschriftungen oft plastisch in 
die Putzfassade eingebettet. Im historischen Umfeld  
sind Schriftzüge und Logos als auf die Wandfläche auf-
gemalte oder aufgesetzte Buchstaben aus Metall, Stuck 
oder Glas mit dezenter Beleuchtung passend.

Werbeanlagen müssen sich harmonisch in die Gebäude-
fassade und das Straßenbild einfügen und sich nach den 
Proportionen der jeweiligen Fassade richten. Sie dürfen 
das Erscheinungsbild der Gebäude und das Straßenbild 
nicht negativ beeinträchtigen und den historischen Cha-
rakter der Umgebung nicht stören.

Grelle Farben, blendende oder bewegliche Lichtwer-
bungen oder flächige Werbeanlagen sowie beklebte 
Fensterflächen und Markisen in bunten Farben oder mit 
Werbeaufdrucken wirken nachhaltig störend und über-
formen und verfremden die traditionellen Bauweisen.

Sonstige Schmuckdetails an der Fassade
Schmückende Details findet man z.B. an einigen Gebäu-
den aus der Barockzeit wie waagerechte Gliederungsele-
mente, Fensterschürzen, Ecklisenen oder Traufgesimse 
mit friesartigen Ornamenten. 

Großflächige Fassadenmalereien, besonders als bild-
hafte Darstellung, sind als Gestaltungselement nicht 
traditionell überliefert und stammen meist aus der Zeit 
nach 1950. 

§ 15 Werbeanlagen
(1) Werbeanlagen in jeder Art und Größe sind geneh-
migungspflichtig. Von der Genehmigungspflicht aus-
genommen sind nur Haus- und Büroschilder im Erdge-
schossbereich, die flach an der Wand anliegen und eine 
Größe von 30 x 30 cm nicht überschreiten.
(2) Werbeanlagen dürfen nur aus auf der Fassade auf-
gemalten oder vor der Fassade liegenden nicht selbst 
leuchtenden einzelnen Schriftzeichen bis 40 cm Höhe 
bestehen und nur einzeilig horizontal im Bereich zwi-
schen Oberkante Erdgeschoss-Fenster und Unterkante 
Fensterbrüstung des 1. Obergeschosses angebracht wer-
den. 
(3) Werbeanlagen dürfen wichtige konstruktive und 
gestalterische Merkmale des Gebäudes bzw. der Fas-
sade, auch historische Zeichen und Inschriften, nicht 
verdecken. 
(4) Ausleger sind zulässig, wenn es sich um künstlerisch 
gestaltete, handwerklich gefertigte, die Durchsicht nicht 
wesentlich hemmende Hinweisschilder in der Art histo-
rischer Wirtshausschilder (Nasenschilder) handelt.
(5) Farbe, Schrift und Zeichen der Werbeanlagen sind 
auf den Charakter des Gebäudes, insbesondere auf die 
Fassade, abzustimmen.
(6) Zugelassen sind Werbeanlagen nur an der Stätte 
der Leistung (Betriebs- und/oder Ladenräume). Ausge-
nommen sind Hinweise durch Sammelhinweissysteme 
(Beschilderungssysteme der Kommune.
(7) Nicht zugelassen sind Werbeanlagen mit grellen, 
schillernden Farben und Leuchtfarben. Nicht zugelas-
sen sind selbstleuchtende durchscheinende Werbeanla-
gen (Leuchtkästen etc.) sowie Anlagen mit Wechsellicht 
und Anlagen mit Blendwirkung. Dies gilt auch für Wer-
beanlagen, die innen im Schaufenster angebracht sind. 
Nicht zugelassen sind bewegliche Werbeträger, wie z.B. 
Fahnen (auch als Aufsteller), Windräder, Ballons. Nicht 
zugelassen sind Beklebungen von Schaufenstern von 
innen oder außen.
(8) Sind mehrere werbeberechtigte Nutzer in einem 
Gebäude, so sind die Werbeanlagen gestalterisch aufei-
nander abzustimmen.
(9) Schaukästen und Tafeln für gastronomische Betriebe 
zum Zwecke des Aushangs von Speise- und Getränke-
karten dürfen an den jeweiligen Gebäuden angebracht 
werden, wenn die Ansichtsfläche der Schaukästen 0,25 
m² nicht überschreitet und sie aus der Gebäudeflucht 
um nicht mehr als 15 cm hervortreten.

Negativbeispiel: unruhige Fassade durch nicht abgestimmte 
Werbeelemente



STADT OSTHEIM v.d.RHÖN

30

Beispiel für gut gestaltete Außengastronomie: Place de Vouvray in Randersacker)

3.7 AUSSENGASTRONOMIE
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Im Stadtkern von Ostheim profitieren die Läden und 
Gastronomiebetriebe von der lebendigen Atmosphäre in 
der Marktstraße und nutzen die öffentlichen Bereiche 
vor dem Gebäude für die Außenwerbung oder Außen-
gastronomie. Besonders der Außengastronomie kommt 
demnach eine hohe Bedeutung für das Stadtbild zu. 

Die Abstimmung der Möblierung eines Gastronomiebe-
triebs hinsichtlich Farbe und Materialwahl auf die Fas-
sade des eigenen Gebäudes und der Nachbarbebauung 
ist unerlässlich. Oft soll der Gastronomiebereich zum 
Schutz der Gäste vom Verkehr durch Sichtschutzele-
mente abgetrennt werden. Diese Elemente haben jedoch 
eine deutliche Wirkung auf das öffentliche Straßenbild 
und müssen somit in ihrer Dimension und Gestaltung 
begrenzt werden. 

§ 16 Außengastronomie
(1) Das Aufstellen von Tischen, Stühlen, Bänken, 
Pflanzkübeln und -trögen sowie sonstiger Elemente im 
Straßenraum ist mit der Stadt Ostheim abzustimmen 
und bedarf der Genehmigung der Stadt. Sie dürfen die 
Einheitlichkeit der Straßen- und Platzgestaltung nicht 
stören und sind auf die Gebäudegestaltung abzustim-
men. 
(2) Als Möblierung für die Außengastronomie sind Tische 
und Stühle in Holz- und Metallkonstruktionen zulässig. 
Plastikmöbel sind nicht zulässig. 
(3) Sonnenschirme für Außengastronomie sind einheit-
lich pro Betrieb nur in hellen, dezenten Farben in Holz 
-oder Metallkonstruktion zulässig, die auf die Außen-
gestaltung des Gebäudes abgestimmt sind. Werbende 
Schriftzüge auf Sonnenschirmen müssen sich in Farbe 
und Größe der Gesamtgestaltung unterordnen und sind 
nur auf den Volants der Schirme zulässig.
(4) Die Errichtung von Podesten zur Unterbringung der 
Möblierung von Außengastronomie ist nicht zulässig.
(5) Zulässig sind Abgrenzungen der Außengastrono-
miefläche vom öffentlichen Straßenraum in Form von 
Pflanzkübeln, die nach einer zwingend erforderlichen 
Abstimmung mit der Stadt Ostheim aufgestellt werden 
können. Die Pflege der Bepflanzung obliegt dem gastro-
nomischen Betrieb. Sonstige Sichtschutzkonstruktionen 
sind nicht zulässig

Negativbeispiel: Außengastronomie - wird ergänzt
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3.8 TÜREN UND HAUSEINGÄNGE

Repräsentativer Hauseingang: Tor aus Holz

Haustüre aus Holz mit Außentreppe

Traditionelle Eingangstüre in Holz mit Glasausschnitt
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Türen und Eingänge
Traditionelle Eingangstüren sind überwiegend aus Holz, 
sie haben über der eigentlichen Eingangstüre oft einen 
Glasausschnitt zur Belichtung des Eingangbereichs oder 
in die Holztüre eingepasste Glasausschnitte zur Sicht-
kontrolle und Belichtung.

Besonders repräsentative Gebäude haben ornamental 
eingefasste Eingangsbereiche aus Naturstein.

Die heute üblichen Elemente im Eingangsbereich wie  
Klingelbrett mit Sprechanlage, Briefkasten, Zeitungs-
rohr, Beleuchtung usw. sind traditionell nicht überlie-
fert. Im historischen Umfeld ist somit eine zurückhal-
tende Gestaltung dieser Elemente angezeigt.

Bei der Verwendung von Naturstein ist einheimischer 
Stein wie Buntsandstein oder Muschelkalk zu verwen-
den.

§ 17 Haus- und Hoftüren, Tore
(1) Straßenseitige Haustüren müssen in Holz, Stahl bzw. 
Holz-Glas-Kombinationen ausgeführt werden. Belich-
tungsausschnitte mit Drahtglas sind nicht zulässig.
(2) Tore und Eingangspforten sind in Holz auszuführen. 
Tragende Konstruktionen aus Stahl sind nur dann zuläs-
sig, wenn sie von außen als solche nicht erkennbar sind. 
Zulässig sind handwerklich gefertigte Toranlagen (z.B. 
geschmiedet oder aus Gusseisen) ohne flächige Verklei-
dungen. Mauerpfeiler von Toranlagen sind in Naturstein 
oder verputztem Mauerwerk auszuführen.
(3) Garagentore auf der der Straße zugewendeten Gebäu-
deseiten sind in Holz auszuführen. Bei Einfahrten ab 4 
m Breite sind die Tore baulich zu unterteilen.
(4) Nicht zugelassen sind für Tür- und Toranlagen 
durchlässige Gitterkonstruktionen mit Sichtblenden aus 
Kunststoff oder Bespannungen sowie Anlagen mit Holzi-
mitationen jeglicher Art.

Negativbeispiel: Glasbausteine und strukturiertes Glas prägen 
den Eingangsbereich
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3.9 EINFRIEDUNGEN, HOFABSCHLÜSSE 

Traditionelle Eingangspforte

Lattenzaun als Hofabschluss

Metallzaun als Einfriedung zum Garten

Hofabschluss mit Mauer und Hoftor
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Einfriedungen zum Straßenraum
Durch die weitgehend geschlossene, bis an die Straße 
heranreichende Bebauung spielen Einfriedungen im  hi-
storischen Stadtkern für das Ortsbild meist keine prä-
gende Rolle. Entweder gibt es eine geschlossene Baurei-
he, oder der Straßenabschluss wird durch die Toranlage 
zum Hof gebildet. Diese Toranlagen haben meist ein 
großes Einfahrtstor und eine separate Pforte für Fußgän-
ger. Hoftore sind traditionell als Holzkonstruktion ausge-
führt, aber es sind auch handwerklich gefertige Metall-
tore (Schmiedeeisen) zu finden.

Gemauerte Einfriedungen haben oft eine Überdachung 
bzw. Mauerabdeckung aus Ziegeln zum Schutz vor Wit-
terungseinflüssen. Verkleidungen wie Fliesen sind an 
Einfriedungen ortsuntypisch. Bei der Verwendung von 
Naturstein ist einheimischer Stein wie Buntsandstein 
oder Muschelkalk zu verwenden.

Untypisch und das Stadtbild nachhaltig störend sind 
Torverkleidungen aus Kunststoff, in glänzenden grellen 
Farben oder eine bewusst moderne Gestaltung. Auch die 
Hinterspannung von Toren, z.B. mit Kunststoffen, ist 
dem historischen Ortsbild nicht angemessen.

Einfriedungen von Gärten
Einfriedungen von Gärten (oder zu anderen Grünräumen 
bzw. Nachbargrundstücken) erfolgen typischerweise 
durch einen einfachen Holzlattenzaun oder handwerk-
lich gefertige Metallzäune. Maschendrahtzäune oder 
Stahlgittermatten als Grundstücksabgrenzung sind eher 
in den neueren Baugebieten zu finden, für den histo-
rische Stadtkern stellen sie keine geeignete Einfriedung 
dar und wirken, gerade ohne ausreichende begleiten-
de Bepflanzung, störend. Auch Einfriedungen oder ein 
Sichtschutz aus Gabionen oder ähnliche Konstruktionen 
stellen einen deutlichen Fremdkörper im historisch ge-
wachsenen Stadtbild dar.

 

§ 18 Einfriedungen 
(1) Einfriedungen und Hofabschlüsse zum öffentlichen 
Straßenraum sind als Mauern aus Naturstein, als ver-
putztes Mauerwerk mit Kronenabschluss, als Holzzäune 
mit senkrechter Lattung, oder als handwerklich gefer-
tigte Metallzäune (z.B. geschmiedet oder aus Gussei-
sen) ohne flächige Verkleidungen mit senkrechten Stä-
ben auszuführen.
(2) Einfriedungen gegenüber anderen Grundstücken, 
die von öffentlichen Straßenraum aus sichtbar sind, 
sind mit natürlichen Materialien wie Holz, Naturstein 
bzw. in gedeckten Farben passend zur Gestaltung des 
Gebäudes auszuführen. Zulässig sind ebenso handwerk-
lich gefertigte Metallzäune (z.B. geschmiedet oder aus 
Gusseisen) ohne flächige Verkleidungen mit senkrech-
ten Stäben. Die Gesamthöhe darf 2,00 m nicht über-
schreiten.
(3) Nicht zugelassen für alle Arten von Einfriedungen 
sind Verkleidungen aus Ziegelstein, Spaltriemchen, 
Betonpalisaden oder Faserzementplatten. Auch Jäger-
zäune und mit Waschbeton verkleidete Mauern sind 
unzulässig. Flächige Verkleidungen von Einfriedungen 
wie z.B. Bespannungen von Zäunen sind nicht zulässig. 
Nicht zulässig sind ebenfalls Einfriedungen aus Gabi-
onen oder ähnliche Konstruktionen

Negativbeispiel: unpassendes Motiv für die Hofeinfahrt Negativbeispiel: Hinterspannung
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3.10 GRÜN IM STADTRAUM, GÄRTEN UND FREIFLÄCHEN

Fassadenbegrünung als prägendes Gestaltungselement Garten und Pflasterweg in der Marktstraße

Historischer Grünraum an der Streu: Attraktives WohnquartierInnerstädtischer historischer Grünraum an der Kirchenburg

Fassadenbegrünung
Im eher steinernen Umfeld der dicht bebauten histo-
rischen Altstadt ist die Fassadenbegrünung ein wich-
tiges Gestaltungselement, um dem Stadtbild Leben zu 
verleihen und den Wechsel der Jahreszeiten auch im 
Stadtkern direkt erlebbar zu machen. Die Begrünung der 
Fassaden stellt eine flächensparende und relativ kosten-
günstige Maßnahme zur Aufwertung des Freiraums dar 
und trägt positiv zur Gestaltung des Stadtbildes bei. 

In der Region sind sowohl selbstklimmende Pflanzen wie 
z.B. Wilder Wein als auch Schling- und Rankpflanzen, 
die ein Spalier an der Fassade als Kletterhilfe benötigen, 
verbreitet. Steht keine eigene Grünfläche vor der Fassa-
de zur Verfügung, muss im öffentlichen Straßenraum für 
die Wurzelung der Kletterpflanzen ein entsprechendes 
Beet geschaffen werden.
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§ 19 Bepflanzung, private Grün- und Freiflächen
(1) Die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke 
sind bis auf Terrassen, Höfe, Parkplätze, Zufahrten und 
Zugänge zu begrünen oder zu bepflanzen. Die befe-
stigten Flächen sind auf das unbedingt notwendige Maß 
zu reduzieren. 
(2) Die Anlage von Flächen mit Stein-, Schotter-, Kies- 
oder ähnlichen Materialschüttungen ist mit Ausnahme 
einer maximal 0,50 m breiten Gebäudetraufe nicht 
zulässig. Auch dauerhafte Folienabdeckungen sind 
unzulässig, Teichfolien sind nur bei permanent was-
sergefüllten Gartenteichen zulässig. Steingärten nach 
historischem Vorbild sind zulässig.
(3) Von öffentlicher Fläche einsehbare Zuwege, Ein-
fahrten, Hof- und Restflächen sind mit Naturstein oder 
Betonsteinen in Natursteinoptik zu pflastern.
(4) Mülltonnen und Container sind im privaten Bereich 
– wenn möglich von öffentlichen Bereichen nicht ein-
sehbar – unterzubringen (z. B. in Wandnischen, Hecken-
nischen oder hinter Rankgerüsten).
(5) Die Pflanzenauswahl für die privaten Hof- und Gar-
tenflächen sind an der Artenvielfalt in heimischen Bau-
erngärten zu orientieren. Gebietsfremde Pflanzen (Neo-
phyten) sind zu vermeiden. Nadelgehölze sind nicht 
zulässig.

Negativbeispiel: Schotter, Kunstrasen

Höfe, Gärten und Freiflächen
Private Grünflächen steigern die Wohnqualität und sind 
auch aus ökologischen Gründen von großer Bedeutung. 
Im historischen Stadtkern selbst gibt es nur wenige pri-
vate Freiflächen, meist sind diese größeren Repräsenta-
tionsbauten (den sog. „Ostheimer Schlössern“) zugehö-
rig.

Viele kleinere private Freiflächen sind durch Pflaster 
oder Asphaltbelag versiegelt, meist liegt dies an einer 
früheren landwirtschaftlichen oder gewerblichen Nut-
zung, die ein Befahren der Hoffläche notwendig machte. 
Bei Neugestaltungen von Freiflächen im privaten Be-
reich sind großflächige Versiegelungen heute nicht mehr 
gerechtfertigt und sollen zugunsten des Stadtklimas auf 
das notwendige Mindestmaß reduziert werden.

Vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbare private 
Einfahrten und Hofflächen leisten einen wichtigen Bei-
trag zum Stadtbild und sollen entsprechend gestaltet 
werden. Der Belag ist in Naturstein oder Betonstein in 
Natursteinoptik auszuführen.

Untypisch für die Region ist in den Gärten die Verwen-
dung von Nadelgehölzen wie Thuja, sowie reine Ziergär-
ten oder Rasenflächen ohne Funktionszuweisung. Auch 
die Ausbildung von Schottergärten mit Stein-, Schotter-, 
Kies- oder anderen Materialschüttungen wirkt störend 
auf das Stadtbild und ist besonders im Hinblick auf Kli-
maerwärmung und Artenschutz abzulehnen.

Vielmehr sollte es Ziel sein, mit einer standortgerechten 
und möglichst insektenfreundlichen Pflanzenwahl zur 
Aufwertung und Auflockerung des Ortsbildes und der Si-
cherung von Lebensräumen beizutragen. 

 - Bäume für den Hof oder Hausgarten: v.a. traditio-
nelle heimische Laubbaumarten (z.B. Sommer- oder 
Winterlinde) oder Obstgehölze

 - Strauchpflanzungen: standortgerechte Blüten- und 
Fruchtgehölze, möglichst freiwachsend

 - Fassadenbegrünung: v.a. Verwendung traditioneller 
arten wie Weinreben oder Rosen, Spalierobst

 - Pflanzflächen: standortgerechte Stauden und ein-
jährige Sommerblumen, in Anlehnung an traditio-
nelle Bauerngärten

Historische Grünbereiche in Ostheim
Die historisch überlieferten Grünbereiche entlang der 
Streu, aber auch im Umfeld der Kirchenburg stellen 
wichtige, auf den öffentlichen Raum wirkende, bzw. von 
den Bewohnern nutzbare Grünbereiche dar. Sie sind 
Zeugen der historischen Stadtentwicklung und dienen 
der Verbesserung des Stadtbildes und des Stadtklimas.
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Energetische Sanierung
Bei der energetischen Sanierung von ortsbildprägenden 
oder denkmalgeschützten Gebäuden ist es sinnvoll, ein 
Konzept aufzustellen, welches die Senkung des Ener-
gieverbrauches mit der Beibehaltung des Charakters der 
Bausubstanz in Einklang bringt.

Schwachstellen von Gebäuden aus einer Bauzeit vor den 
1980er Jahren aus energetischer Sicht sind:

 • fehlende Dämmung der Fassade, oftmals auch der 
Kellerdecke, der obersten Geschossdecke und des 
Dachstuhls

 • baukonstruktiv bedingte Wärmebrücken, z.B. Rolla-
denkästen

 • auskragenden Geschossdecken für Balkone

 • veraltete Heizanlagen, fehlende Dämmung der Lei-
tungen

 • teilweise noch Einfachverglasungen bei Fenstern 
und Türen

Um gezielt die Schwachstellen des jeweiligen Objektes 
beheben zu können, kann eine detaillierte Energiebera-
tung sinnvoll sein. Die höchsten Energieverluste in Alt-
bauten sind jedoch erfahrungsgemäß über die Außen-
wände sowie die Fenster zu verzeichnen. Eine energe-
tische Sanierung der Außenhaut des Gebäudes senkt 
also die laufenden Kosten deutlich und leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Reduzierung des CO2 Ausstoßes.

Fassadendämmung
Eine wichtige Maßnahme zur energetischen Modernisie-
rung ist grundsätzlich die Dämmung der Fassade. Die 
Anbringung einer Außendämmung kann jedoch die Ge-
staltung der Fassade durch Verändern der Proportionen 
sowie Überdecken von prägenden Fassadendetails nach-
haltig beeinträchtigen. Gerade bei denkmalgeschützten 
oder deutlich ortsbildprägenden Gebäuden mit histo-
rischen Fassadendetails ist von einer Außendämmung 
abzuraten.

Alternativ besteht die Möglichkeit einer Innendämmung, 
die jedoch bauphysikalisch aufwändiger ist und somit 
einen höheren Planungsaufwand erfordert. Als Kompen-
sation kann die Nutzung regenerativer Energien zur De-
ckung des restlichen Energiebedarfes dienen.

Nutzung solarer Energie
Die Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiger 
Baustein für die Gebäudesanierung. Die Nutzung solarer 
Energie, besonders Solaranlagen auf Dachflächen, wird 
im historischen Umfeld jedoch häufig kontrovers disku-
tiert und oftmals als Fremdkörper in der historischen 
Dachlandschaft empfunden. Vor dem Hintergrund des 
Klimawandels nimmt die Bedeutung der solaren Ener-
giegewinnung zu und muss auch bezüglich des Stadt-
bildes neu bewertet und gewichtet werden. 

Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung und Hei-

zungsunterstützung tragen wesentlich zu einer Verbesse-
rung der Energiebilanz bei Altbauten bei. Als Bestandteil 
der stationären Haustechnik leisten sie einen wichtigen 
Beitrag zur Nutzung regenerativer Energien sowie zur 
CO2 - Einsparung und sind somit vertretbar. Eine Anlage 
zur Warmwasserbereitung benötigt in der Regel nur 2 bis 
4 Elemente und beansprucht somit eher wenig Fläche. 

Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung werden da-
gegen in der Regel an das allgemeine Stromnetz ange-
schlossen, womit Anlage und Verbrauchsstelle räumlich 
unabhängig voneinander sind. Sie nehmen auch einen 
weitaus höheren Teil der Dachfläche ein.  

Generell ist im Bereich der historischen Altstadt ein 
sensibler Umgang mit flächigen Anlagen zur solaren En-
ergiegewinnung (Stromerzeugung und Brauchwasserer-
wärmung) unerlässlich. Die Dachflächen sind nicht nur 
vom öffentlichen Straßenraum sichtbar. Die Topografie 
der Stadt erlaubt auch eine grundsätzliche Sichtbarkeit 
von oben, z.B. von der Kirchenburg aus. Somit ist es 
unerlässlich, grundsätzliche Regelungen zur Größe und 
Anordnung von Modulen zur solaren Energiegewinnung 
auf Dachflächen zu treffen.

Es ist darauf zu achten, dass die Module zusammen-
hängend und ohne Aussparungen oder Versätze und in 
gleichgerichteter Reihung angeordnet werden, um die 
gewünschte ruhige Dachlandschaft möglichst wenig zu 
stören. Eine sorgfältige Konzipierung der Modulanord-
nung ist zwingend notwendig, um das Bild einer ruhig 
gestalteten Dachlandschaft nicht zu beeinträchtigen.

3.11 ENERGETISCHE SANIERUNG, SOLARE ENERGIE



GESTALTUNGSSATZUNG

39

§ 20 Technische Einrichtungen an Dach und Fassade
(1) Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dachflächen 
(Warmwasserbereitung, Stromerzeugung, Unterstüt-
zung des Heizsystems) sind nur ausnahmsweise nach 
Prüfung des Einzelfalls auf den Dachseiten erlaubt, die 
vom öffentlichen Straßenraum aus nicht einsichtig sind. 
Es sind nur schwarze Module ohne Umrandung zulässig, 
auch die Unterkonstruktion ist nur in schwarz zulässig.
Es sind ausschließlich rechteckige Modulfelder in 
gleichmäßiger Reihung der Module ohne Aussparungen 
oder Versätze zulässig. 
Bei Photovoltaikanlagen beträgt die Mindestgröße je 
Feld 8 m². 
Die Anordnung der Modulfelder hat firstparallel auf der 
jeweiligen Dachfläche zu erfolgen. 
Alle Module sind gleich auszurichten. Ein Wechsel der 
Verlegerichtung (hochkant / quer) ist innerhalb einer 
Dachfläche nicht gestattet. 
Die Abstände des Modulfeldes zu Dachaufbauten, Ort-
gang, First und Traufe sollten gleich groß sein. 
Je Dachfläche ist nur ein Modulfeld zulässig. 
Eine Aufständerung der Module ist nicht zulässig.
(2) Parabolantennen, Kabelstränge, Mobiltelefonmasten 
o.ä. und technische Anlagen wie z.B. zur Kühlung und 
Lüftung sowie Wärmepumpen sind nur auf den Gebäu-
deseiten (Dach und Fassade) erlaubt, die vom öffent-
lichen Verkehrsraum aus nicht einsichtig sind. 
(3) Satellitenschüsseln sind farblich der jeweiligen 
Dachhaut anzupassen. Sie dürfen nur auf der der Straße 
abgewandten Seite des Daches angebracht werden.
(4) Entlüftungsgitter sind, soweit vom öffentlichen Ver-
kehrsraum einsehbar, in Material und Farbe der Fassade 
anzupassen.

Negativbeispiel: Ungeordnete PV Anlagen verunklaren Dachlandschaft

Mögliche Anordnung von Modulfeldern

So nicht:
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4. GELTUNGSBEREICH
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§ 21 Ausnahmen
Von den Vorschriften können Ausnahmen nach Art. 
63 Abs. 2 BayBO von der zuständigen Behörde erteilt 
werden. Der schriftliche Antrag auf Ausnahmen ist zu 
begründen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung.

§ 22 Ordnungswidrigkeiten
Mit Geldbuße bis zu 500.000 € kann gemäß Art. 79 
Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften die-
ser Satzung zuwiderhandelt.

§ 23 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach der amtlichen Bekannt-
machung in Kraft.
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Fördermöglichkeiten 

Förderung im Rahmen des Kommunalen Förderpro-
gramms 
Ansprechpartner: Stadt Ostheim v.d.Rhön

Förderung als Einzelmaßnahme im Rahmen des Baye-
rischen Städtebauförderungsprogramms 
Ansprechpartner: Stadt Ostheim v.d.Rhön

Förderung im Rahmen des Denkmalschutzes, ein-
schließlich Entschädigungsfonds  
Ansprechpartner: Landratsamt Rhön-Grabfeld, Bad 
Neustadt a.d. Saale, Untere Denkmalschutzbehörde

Wohnungsbauförderung,  
Ansprechpartner: Landratsamt Rhön-Grabfeld, Bad 
Neustadt a.d. Saale, Regierung von Unterfranken

Wichtige Hinweise zur Förderung

Sämtliche Förderungen können nur dann gewährt wer-
den, wenn die entsprechenden Anträge vor Maßnahmen-
beginn gestellt und bewilligt sind. Ein vorzeitiger Baube-
ginn ist förderschädlich!

Bereits durchgeführte Maßnahmen können nicht geför-
dert werden.

Bei sämtlichen Fördermaßnahmen besteht kein An-
spruch auf Fördermittel, da diese immer nur im Rah-
men der vorhandenen Haushaltsmittel gewährt werden 
können.

Steuerabschreibungen gem. § 7h EStG (Sanierungsge-
biet) und § 7i EStG (Baudenkmale)

 - Nur in Sanierungsgebieten und bei denkmalge-
schützten Gebäuden möglich

 - Bedarf einer vorherigen verbindlichen Abklärung mit 
der Stadt (z.B. im Rahmen einer Sanierungsverein-
barung)

 - Bei Steuerabschreibungen besteht ein Rechtsan-
spruch, wenn vorher entsprechende Vereinbarungen 
getroffen wurde. Fragen zur Steuerabschreibung 
sollten vorab mit einem Steuerberater besprochen 
werden.

Ansprechpartner

Stadt Ostheim v.d.Rhön 
Marktstraße 24 
97645 Ostheim

Landratsamt Rhön - Grabfeld 
Spörleinstr. 11 
97616 Bad Neustadt a.d. Saale 
https://www.rhoen-grabfeld.de 
09771 / 94 - 0

Untere Denkmalschutzbehörde 
Landratsamt Rhön - Grabfeld 
Spörleinstr. 11 
97616 Bad Neustadt a.d. Saale 
https://www.rhoen-grabfeld.de 
09771 / 94 - 0

ANHANG 1: HINWEISE ZU FÖRDERMÖGLICHKEITEN
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ANHANG 2: DENKMÄLER In OSTHEIM v.d.RHÖN

Ensembles 

E-6-73-153-1 Ensemble Altstadt Ostheim v.d.Rhön 
Das bereits 804 erwähnte Ostheim erhielt erst 1586 
Stadtrechte. Dementsprechend entbehrt der Ort der 
städtischen Merkmale, wie sie für die Stadterhebungen 
oder -gründungen des 13./14. Jahrhundert typisch sind. 
Ostheim erscheint als großes, durch eine Mauer zusam-
mengefasstes Dorf. Die Bebauung ist,gemessen an städ-
tischen Strukturen, ausgesprochen locker. Dieser grund-
legende Dorfcharakter erklärt auch das Vorhandensein 
der beherrschenden, spätmittelalterlichen Kirchenburg, 
die der Dorfbevölkerung als Fliehburg dienen sollte. 
Zwischen dem Lauf der Streu und der Erhebung, auf 
der die Kirchenburg liegt, durchzieht eine breite Markt-
straße den Ort von Osten nach Westen. Ihm zuseiten 
sind große Bauern- und Ackerbürgerhöfegereiht, deren 
Wohnhäuser traufseitig zur Straße stehen. Die zwei- und 
dreigeschossigen Häuser sind fast durchweg in Fach-
werkbauweise errichtet, meist allerdings verputzt. Dieäl-
testen entstammen dem 17./18. Jahrhundert. Markante 
Gebäude sind das Rathaus des 16. Jahrhundert und das 
Amtshaus des 18. Jahrhundert. Von der Marktstraße 
zweigen einige kurze Stichgassen zum Fluss ab. Eine 
davon, die Torgasse, ursprünglich mit einem Tor verbun-
den, führt zur Streubrücke. Einunregelmäßiges Netz von 
Gassen überzieht den sich nördlich erhebenden Hügel. 
Die Nebengassen sind meist mit kleinen Bauernhöfen 
bebaut, deren Fachwerkhäuser dem 18./19. Jahrhundert 
entstammen. Einige besitzen dichte Kleinhausreihung. 
Zuweilen bleibt die Bebauung auch offen, vereinzelte 
Häuser stehen auf hohen Sockeln. Der Wohnhaus-
bestand ist stark mit Scheunen und Nebengebäuden 
durchmischt. Als monumentaler Bezirk ist die quadra-
tische Kirchenfestung des 15. Jahrhundertanzuspre-
chen mit ihrem doppelten Bering, der Kirche aus der 
Juliuszeit und der dichten Gadenbebauung. Ihr vorgela-
gert ist der offene Platz des Kirchbergs mit Schule und 
Pfarrhaus. Von den vielen Rittersitzen, die sich ehedem 
im Ort befanden, besitzt das Altensteinische Schloss, 
ein Bau des 16. Jahrhundert, noch den Charakter eines 
festen Hauses.

E-6-73-153-1 Ensemble Hauptstraße. Die nördlich gele-
gene Durchfahrtsstraße des Haufendorfes Urspringen ist 
beiderseits von Bauernhöfen begleitet, deren Wohnhäu-
ser giebelseitig gestellt sind. Es sind Satteldachbauten 
in Fachwerk, meist des 18. und 19. Jahrhunderts, von 
denen einige verputzt sind.

Baudenkmäler

D-6-73-153-67 Am Brunnen 4; Am Brunnen; Im Dorf. 
Wohnhaus, später Schule, zweigeschossiger Giebelbau, 
Fachwerk mit geschnitzten Eckständern, inschriftlich: 
1737 erbaut, 1882 Umbauzur Schule, 1973 restauriert. 
nachqualifiziert

D-6-73-153-68 Am Brunnen 6; Am Brunnen. Wohn-
haus, giebelständig, massives Erdgeschoss,Fachwerkob
ergeschoss mit Zierfachwerk, 1738; davor Brunnen mit 
barocker Sandsteineinfassung, bez. 1722. nachqualifi-
ziert

D-6-73-153-93 Am Großen Stein 4. Kellergeschoss mit 
Tor, wohl urspr. ein Gaden mit späteraufgesetztem Wohn-
bau, bez. 1585 und 1688. nachqualifiziert

D-6-73-153-92 Am Großen Stein 6. Satteldachhaus, 
dreigeschossiger Traufseitbau mit vorkragenden Oberge-
schossen, verputztes Fachwerk, 18./19. Jh. nachquali-
fiziert

D-6-73-153-73 Am Kirchberg 2. Evang.-Luth. Pfarr-
haus, zweigeschossiger Fachwerkbau mit Halbwalm-
dach, am Kellerzugang bez. 1786. nachqualifiziert

D-6-73-153-72 Am Kirchberg 5. Evang.-Luth. Pfarr-
kirche, dreischiffige neugotische  Emporenhalle mit 
Strebepfeilern, Satteldach und Treppengiebeln, mit-
telschiffbreiter polygonaler Chor,stattlicher Turm auf 
quadratischem Grundriss, als Abschluss Spitzhelm mit 
Wichtürmchen,innen Stern- bzw. Netzrippengewölbe, 
1842-1847, nach Plänen von August WilhelmDöbner; 
mit Ausstattung; Kriegerdenkmal für Ersten Weltkrieg, 
lebensgroße Schnitzfigurenund Reliefs, 1928 von Her-
mann Belchschmidt; ehem. im Altarraum der Kirche 
(heute in der Leichenhalle). nachqualifiziert

D-6-73-153-105 Am Mellenberg. Denkmal für Carl Ale-
xander und Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach,mit 
Fluraltar, 1894. nachqualifiziert

D-6-73-153-255 Am Rain. Brunnenhäuschen, sog. 
Kaplansbrunnen, kubischer blinder Bruchquaderbau mit 
Zeltdach, Muschelkalk, innen mit Klostergewölbe aus 
Ziegeln, bez. 1874. nachqualifiziert

D-6-73-153-113 Am Rauhen Stein. Denkmal zur Erin-
nerung an die deutschen Befreiungskriege gegenNapo-
leon und an die Völkerschlacht bei Leipzig, pultartiger 
Stein mit Inschrift, 1914. nachqualifiziert

D-6-73-153-61 An der Warte. Wartturm, Rundturm in 
Bruchsteinmauerwerk, 1. Hälfte 14. Jh.;südwestlich der 
Waldflur „An der Warte“.nachqualifiziert

D-6-73-153-94 Bahnhofstraße 1; Bahnhofstraße 3. 
Ehem. Obernitzsche Schmiede, zweigeschossiges Trauf-
seithaus mit mittiger Tordurchfahrt, Obergeschoss mit 
reichem Zierfachwerk undgeschnitzten Masken an der 
Brüstung, 17. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-96 Bahnhofstraße 9. Satteldachhaus, gie-



STADT OSTHEIM v.d.RHÖN

44

belständig, mit Zierfachwerk im Obergeschoss, um 
1800. nachqualifiziert

D-6-73-153-256 Bahnhofstraße 22. Bahnhof, zweige-
schossiger Walmdachbau aus Polygonalmauerwerk mit 
angeschlossenem Güterschuppen, 1898. nachqualifi-
ziert

D-6-73-153-109 Breiter Hof 6. Ehem. jüdisches  Wohn-
haus, zweigeschossiger Fachwerkbau mit Satteldach, 
verputzt, Mitte 18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-100 Burgstraße 4. Satteldachhaushaus, 
traufständiger zweigeschossiger verputzter Fachwerk-
bau mit vorkragenden Geschossen, verputztes Fachwerk, 
17./18. Jh.; rückwärtig über hohem Sockelgeschoss in 
Bruchstein, hier drei Kellerportale, zwei bez. 1590 und 
1597. nachqualifiziert

D-6-73-153-5 Burgstraße 14. Ehem. Forstamt, jetzt 
Wohnhaus, zweigeschossiger verputzter Massivbau mit 
Walmdach, 1720/21. nachqualifiziert

D-6-73-153-74 Dorfstraße 2. Wohnhaus, zweigeschos-
siger Walmdachbau mit Fachwerkobergeschoss und 
abgeschrägter Kante, mit spätbiedermeierlicher Haus-
türe, bez. 1859. nachqualifiziert

D-6-73-153-75 Dorfstraße 3. Ehem. Gemeindewirts-
haus, wohl seit 1870 Gasthaus Zum Hirsch, zweige-
schossiger traufständiger Eckbau mit Halbwalmdach, 
Fachwerk verputzt, 1788. nachqualifiziert

D-6-73-153-76 Dorfstraße 8. Wohnhaus, giebelstän-
diges zweigeschossiges Fachwerkhaus mit Satteldach 
in Ecklage, 19. Jh.; mit anschließender Scheune. nach-
qualifiziert

D-6-73-153-77 Dorfstraße 11. Wohnhaus, giebelstan-
diger zweigeschossiger Satteldachbau mit massivem 
Erdgeschoss und Fachwerkobergeschoss, 1. Hälfte 19. 
Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-78 Dorfstraße 12. Wohnhaus, zweigeschos-
siger Eckbau mit Satteldachhaus, Fachwerk, 18./19. Jh. 
nachqualifiziert

D-6-73-153-79 Dorfstraße 14. Wohnhaus, zweige-
schossiges Satteldachhaus in Ecklage, massives ver-
putztes Erdgeschoss 19. Jh., Fachwerkobergeschoss mit 
geschnitzten Eckständern 17./19. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-7 Friedenstraße 7. Friedhof, 1613 außer-
halb der Stadtbefestigung bzw. Kirchenburg direkt vor 
den Mauern angelegt, Stadtbefestigung integriert (ältere 
Befestigungsmauer südl. zwischen Kirchbergschule und 
Falltor, erhaltenes Teilstück der jüngeren Befestigungs-
mauer vom Falltor nach Nordwesten, siehe Stadtbefesti-
gung); Erweiterung 19. Jh.; spätklassizistische Ausseg-
nungshalle mit Säulenportikus, 1892. nachqualifiziert

D-6-73-153-80 Fuldischer Hof 2. Ehem. Alte Schule, 
heute Wohnhaus, zweigeschossiger Halbwalmdachbau 
mit freigelegtem Fachwerk, 19. Jh. evtl. mit Kern des 

17. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-81 Hauptstraße 4. Wohnhaus, traufstän-
diges zweigeschossiges Satteldachhaus in Fachwerk mit 
barockisierender Haustür, 1. Hälfte 19. Jh. nachquali-
fiziert

D-6-73-153-82 Hauptstraße 7. Bauernwohnhaus, gie-
belständiges zweigeschossiges Satteldachhaus in Fach-
werk, mit geschnitzten Eckständern, 2. Hälfte 17./ 1. 
Hälfte 18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-83 Hauptstraße 8. Bauernwohnhaus, 
traufständiger zweigeschossiger Fachwerkbau mit Sat-
teldach, 18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-84 Hauptstraße 9. Bauernwohnhaus, gie-
belständiges zweigeschossiges Satteldachhaus, Fach-
werk, im Kern 18. Jh., 1. Hälfte 19. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-85 Hauptstraße 11. Wohnhaus, zweige-
schossiger Fachwerkbau mit Satteldach, 1. Hälfte 19. 
Jh.; im Winkel angefügtes Nebengebäude, zweigeschos-
siger Fachwerkbau mit Satteldach und Laubengang, 
19. Jh. und Anfang 20. Jh.; Ökonomiegebäude, zwei-
geschossiger Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, 
19. Jh., bez. 1899. nachqualifiziert

D-6-73-153-10 Hinterm Rathaus 1. Ehem. Nicolaus-
kapelle, 1589 bis 1864 Gemeindebackhaus, seit 1898 
Wohnhaus, urspr. Saalkirche mit eingezogenem Chor, 
heute zweigeschossiger Satteldachbau, im Kern mittel-
alterlich, ein Wappenstein, bez. 1518, wohl auf einen 
Um oder Neubau zu beziehen, zwei Fenstergewände 
bez. 1589, weitere Umbauten 1704. nachqualifiziert

D-6-73-153-63 Hinterm Steinernen Kreuz. Steinkreuz, 
1574; hinter dem Wasserbehälter am Fußweg zur Lich-
tenburg. nachqualifiziert

D-6-73-153-89 Hinterm Steinernen Kreuz. Wasserwerk: 
Fassade in Form des Stadtwappens (von Türmen flan-
kiertes Tor mit Zinnen), bez. 1911, von Gustav Streck; 
nördlich des Ortes am Weg zur Lindenburg. nachquali-
fiziert

D-6-73-153-91 Hübig. Jüdischer Friedhof, angelegt 
1842, mit Grabsteinen des 19.-20. Jh.; am Ende der 
Albert-Büttner-Straße, nordwestlich des Ortes im Wald. 
nachqualifiziert

D-6-73-153-70 Im Dorf 5. Wohnhaus, seit 1784 Bäcke-
rei, zweigeschossiger Giebelbau, reiches Zierfachwerk 
mit geschnitzten Eckständern, 17. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-107 Im Dorf 13. Zweigeschossiges Fach-
werkhaus, giebelständig, verputzt mit Stockwerküber-
stand, 17. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-66 Im Dorf 14. Wohnhaus, ehem. Doppel-
hof, zweigeschossiger traufständiger Fachwerkbau mit 
Zierfachwerk, im Kern 17. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-71 Im Grund. Keller, Pforte bez. 1566; am 
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Ortsausgang nach Sondheim. nachqualifiziert

D-6-73-153-102 Im Schlößchen 9. Feuerwehrhaus, 
langgestrecktergiebelständiger Bau mit hohem mas-
sivem Erdgeschoss und niedrigerem Fachwerkoberge-
schoss, über den beiden giebelseitigen Einfahrtstoren 
erkerartig auf Konsole aufsetzender Dachturm mit Zelt-
dach, im Kern 1535, Veränderungen nach 1757, 19. 
Jh. und 1987/88. nachqualifiziert

D-6-73-153-257 In den Majorsbergen. Ehem. Garten-
hüterhäuschen, aufgesockelter, eingeschossiger Putzbau 
mit Satteldach und Schwebgiebel, Schweizer Stil, um 
1870; Gartenmauer, sog. Majorsmauer, Trockenmauer-
werk aus Bruchstein, wohl 18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-104 Kirchstraße 5. Eckhaus, zweigeschos-
siger Satteldachbau mit verputztem Fachwerkhaus, 19. 
Jh. mit älterem Kern, traufseits am massiven Sockelge-
schoss bez. 1599. nachqualifiziert

D-6-73-153-11 Kirchstraße 8; Kirchstraße 10. Doppel-
haus, zweigeschossiger verputzter Fachwerkbau mit Sat-
teldach, im Bruchsteinsockel rundbogiges Kellerportal, 
17./18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-12 Kirchstraße 12. Evang.-Luth. Pfarrhaus, 
Zweiflügeliger Eckbau, Hauptflügel mit Fachwerkober-
geschoss, das Dach im Norden als Voll- im Süden als 
Halbwalm ausgebildet, 1700, ein- bzw. zweigeschos-
siger Seitenflügel mit Satteldach und Fachwerkoberge-
schoss, bez. 1753; Verbindungsbau mit zwei Eckschrä-
gen, 1769-1766; Fachwerkscheune, 18. Jh.; Hofmauer 
mit Rundbogen, wohl 18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-13 Kirchstraße 14. Ehem. Kirchberg-
schule, mit Wohnungen für Kantor, Lehrer und Rektor, 
breitgelagertes Halbwalmdachhaus mit zwei, ehem. drei 
Zwerchhäusern (eines nach Brand 1790 nicht wieder-
hergestellt), zwei verputzte Fachwerkgeschosse über 
massivem Kellersockel mit mehreren rundbogigen Ein-
gängen (z.T. bez. 1609), im Kern vor 1580, verändert 
1609, 1653/54 und 1803 nachqualifiziert

D-6-73-153-14 Kirchstraße 16 a. Ehem. Kirchhofschule 
bzw. Küsterwohnung, auf innere Mauer der Kirchenburg 
aufgesetzter Traufseithaus mit vorkragendem Fachwer-
kobergeschoss, nach 1565 (dendro.dat.), Anbau 1844; 
Teil der Kirchenburg, siehe dort. nachqualifiziert

D-6-73-153-3 Kirchstraße 16; Kirchstraße 16 a; Am 
Kirchhof; Am Großen Stein; Am Großen Stein 2; Steiger-
weg 7. Doppelter, quadratisch um die Pfarrkirche (siehe 
dort) geführter Bering mit Schalentürmen, wohl zwi-
schen 1417/18 und 1450, Ausbau und Veränderungen 
1579/80 und 17. Jh.,an den Ecken des inneren Berings 
im Osten zwei runde, im Westen zwei eckige Türme: 
sog. Schulglockenturm im Südosten; sog. Pulverturm 
im Nordosten; sog. achtlöchriger Turm im Nordwesten; 
sog. Waagglockenturm im Südwesten; davor Zwinger-
turm, 17. Jh., über älterem Schalenturm, und Torbau 

bez. 1622; 72 Kirchgaden 16.- 19. Jh. (z.T. bez. 1547, 
1575, 1576, 1855, 1864), weitere Kirchengaden süd-
lich und südwestlich der Kirchenburg (siehe auch Keller 
von Am großen Stein 4 und Burgstraße 4); „Torhaus“ im 
Eck über dem urspr. einzigen Kirchhoftor im Südosten 
schmale Fachwerkräume auf Holzständern als Verbin-
dung zwischen ehem. Kirchhofschule (siehe Kirchstraße 
16) und Schulglockenturm. nachqualifiziert

D-6-73-153-2 Kirchstraße 17. Evang.-Luth. Pfarrkirche 
St. Michael, geschlossener Baukörper auf Rechteck-
grundriss mit Satteldach und gedrungenem eingebautem 
Turm,protestantische Predigtkirche aus dreischiffigem 
Hallenlanghaus mit Mitteltonne und flachgedeckten Sei-
tenschiffen, 1614-16 von Baumeister Bernhard Köhler 
(Ostportal bez. 1615, Süd- und Nordportal bez. 1616) 
unter Mitarbeit von Steinmetz Hans Grüler, von älterer 
Chorturmkirche Sakristei, um 1410, und 1477 erneu-
erter Turm, Abschluss mit Welscher Haube 1579-80, 
Umbauten und Restaurierungen 1738, 1881, 1960, 
1975 und 2003; mit Ausstattung. nachqualifiziert

D-6-73-153-90 Kirchweg 7. Ehem. Pfarrhaus, zweige-
schossiger Halbwalmdachbau, Zierfachwerk, im Kern 
Mitte 17. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-65 Kirchweg 9. Evang.-Luth. Kirche, Saal-
bau, Giebeldachreiter mit Zwiebelhaube, von 1738, mit 
wohl mittelalterlichem Kern; mit Ausstattung. nachqua-
lifiziert

D-6-73-153-254 Kirchweg 9. Friedhofsmauer, zwei-
schaliges Bruchsteinmauerwerk, 17./18. Jh. nachqua-
lifiziert

D-6-73-153-115 Kirchweg 9. Kriegerdenkmal, Stele für 
die Gefallenen des 1. Weltkriegs, seitlich Ergänzungs-
tafeln für die Gefallenen des 2. Weltkriegs, 1923 und 
1950er Jahre. nachqualifiziert

D-6-73-153-62 Lichtenburg. Burgruine, Kernburg mit 
innerer Ringmauer, Renaissancetor, und Nebengebäude; 
Kemnate (bez. 1604); Ruine des Pallas mit mächtigen 
Giebelwänden und Resten der Burgkapelle; außerhalb 
der inneren Ringmauer der in urspr. Höhe erhaltene 
Bergfried (1. Hälfte 14. Jh.), im unteren Bereich mit 
Buckelquadern; Torhaus in Renaissanceformen, 1550-
1600; äußere Ringmauer und Nebengebäude; 12./13. 
Jh./nach 1525, 1.Hälfte/Mitte 19. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-117 Manggasse 10. Ehem. Handwerker-
haus mit Möbeltischlerei, dreigeschossiger, verputzter 
Fachwerkbau, im Kern von 1625 (bez.), Veränderungen 
im 18. Jh., mit südlichem Werkstattanbau, um 1900; 
Stadtmauer, 16./17. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-18 Marktstraße 5. Wohnhaus, zweigeschos-
siger Massivbau, giebelständig mit Halbwalm, nach 
Brand 1901-03 neu errichtet, 1974/75 grundlegend 
renoviert, neuklassizistische Haustür; rückwärtig Lau-
bengang (Trücke), bez 1776, Dach 1901-03; Nebenge-
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bäude 1889 oder 1903, 16./17. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-19 Marktstraße 7. Ehem. „Schafhof“, spä-
ter Gasthaus Zum Schwan, zweigeschossiges breitgela-
gertes Giebelhaus, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss 
in Fachwerk, im Giebel reiches Zierfachwerk, wohl zeit-
gleich mit dem Spitzbogenportal zur Tordurchfahrt, bez. 
1542, überbaute seitliche Toreinfahrt am Wappenstein 
bez. 1607 (vielleicht um 1700 umgebaut), Anbau mit 
Laubengang 18./19. Jh.; Stadtmauer, 16./17. Jh. nach-
qualifiziert

D-6-73-153-20 Marktstraße 9. Traufseithaus mit 
Zwerchhaus und gleichzeitig errichtetem seitlichem 
Durchfahrtshaus, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss mit 
Zierfachwerk, inschriftlich 1607; Stadtmauer, 16./17. 
Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-23 Marktstraße 24. Rathaus, langge-
strecktes zweigeschossiges Traufseithaus mit massiver 
Erdgeschosshalle (Bruchstein mit Hausteinecken) und 
seitlicher Tordurchfahrt, Fachwerkobergeschoss, Halb-
walmdach, über Haupteingang Fachwerkturm mit Later-
nenhaube, dendro.dat. und bez. 1587; Freitreppe von 
1968. nachqualifiziert

D-6-73-153-24 Marktstraße 28; Marktstraße 30. Statt-
liches Eckhaus, dreigeschossiges Halbwalmdachhaus 
mit zweigeschossigem Nebenflügel, Erdgeschosse mas-
siv, Obergeschosse in Fachwerk, 18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-45 Marktstraße 36; Roßgasse 1. Eckhaus, 
dreigeschossig, verputztes Fachwerk, Satteldach, im 
zweigeschossigem Nebenflügel Tordurchfahrt, Hoftor 
bez. 1622. nachqualifiziert

D-6-73-153-27 Marktstraße 43. Ehem. Alter Fronhof, 
dann (ehem.) Weyhersches Stiftshaus, ab 1853 Volks-
schule, viergeschossiger Walmdachbau mit Eckquade-
rung, um 1720 mit vermutlich älterem Kern, Umbauten 
1810 und 1851-53; heute Wohn- und Geschäftshaus 
mit Anbauten. nachqualifiziert

D-6-73-153-29 Marktstraße 47. Ehem. Buttlarscher 
Hof, dann Oeptisches Schloss, später Rentamt, dreige-
schossiger Zweiflügelbau in Bruchstein und Fachwerk 
sowie Reste einer ursprünglich quadratischen Hofan-
lage, 15./16. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-31 Marktstraße 48; Marktstraße 50. Ehem. 
Rosenauischer Hof bzw. Gelbes Schloss, Hofanlage, 
traufständiger, leicht konvex gebogener Straßenflügel 
mit Hofeinfahrt, an den Seiten Zwerchhäuser, verputztes 
Fachwerk, 17./18. Jh. nachqualifiziert 

D-6-73-153-30 Marktstraße 49. Ehem. Heßbergsches 
Schlößchen,Traufseithaus mit Fachwerkobergeschoss 
und Zwerchhaus, bez. 1595, restauriert 1985. nach-
qualifiziert

D-6-73-153-33 Marktstraße 52; Marktstraße 54. Trauf-
seithaus, verputztes Fachwerk, 1721. nachqualifiziert

D-6-73-153-34 Marktstraße 60. Ehem. Amtsgebäude, 
dreigeschossiger traufständiger Mansarddachbau mit 
Hofeinfahrt, dezente Stuckgliederung mit Festons, über 
der Tordurchfahrt Wappenkartusche und bez. 1719; 
rückwärtiger Flügel gleichzeitig; Gartenhaus mit Sattel-
dach und Segmentbogenfenstern, Mitte 19. Jh. nach-
qualifiziert

D-6-73-153-35 Marktstraße 68. Kleinhaus, zweige-
schossiges Fachwerkgebäude mit geschnitzten Eckstän-
dern, 18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-36 Marktstraße 70. Satteldachhaus, zwei-
geschossig, giebelständig, verputztes Fachwerk, 17./18. 
Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-37 Marktstraße 78. Pfeiler des ehem. 
Stadttores mit Inschrift und Vasenaufsatz, 1825; siehe 
auch Stadtbefestigung. nachqualifiziert

D-6-73-153-60 Mehlweg; Nähe Gartenstraße; Nähe 
Torgasse; Streu; Torgasse; Zwischen Torgasse und Bahn-
hofsweg. Torbrücke, dreibogig in Bruch- und Haustein, 
mit zwei Eisbrechern, 1605. nachqualifiziert

D-6-73-153-4 Nähe Burgstraße. Turm des ehem. Neu-
tores, Rundturm in Bruchstein mit Fachwerkaufsatz 
und achteckigem Spitzhelm, 1664; im Nordwesten der 
Stadtbefestigung (siehe dort). nachqualifiziert

D-6-73-153-124 Nähe Hauptstraße. Gaden, Bruchstein-
bauten mit Pultdächern, bez. 1655/79. nachqualifiziert

D-6-73-153-6 Nähe Heimegasse. Ehem. Falltor, Frag-
mente zweier runder Tortürme und ein Mauerstück, 
16./17. Jh.; Teil der Stadtmauer (Siehe dort). nachqua-
lifiziert

D-6-73-153-86 Nähe Neuer Weg. Gruppe von Vorrats-
speicherbauten, Bruch- und Haustein, Erhöhungen in 
Backstein mit Pultdächern nachträglich, zwei Eingänge 
bez. 1625 und 1776. nachqualifiziert

D-6-73-153-106 Nähe Paulinenstraße. Fachwerk-
scheune, bez. 1752. nachqualifiziert

D-6-73-153-48 Nähe Sophienstraße; Sophienstraße 6. 
Fachwerkscheune, zweigeschossig, giebelständig, figür-
lich geschnitzter Eckpfosten, hofseitig Altane, 17. Jh., 
über älterem Kellergeschoss in Bruchstein. nachquali-
fiziert

D-6-73-153-114 Nähe Stockheimer Straße. Histo-
rischer Grenzstein, zur Markierung der Grenze zwischen 
Sachsen-Weimar-Eisenach und Bayern, 18. Jh. nach-
qualifiziert

D-6-73-153-39 Oeptischer Hof 1; Oeptischer Hof 2; 
Oeptischer Hof 3. Ehem. Öptische  Mühle,langgestreckte 
Gebäudegruppe aus zweigeschossigen Traufseitbauten 
mit Fachwerkobergeschossen, 1665 und 17.-19. Jh.; 
Stadtmauer, 16./17. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-116 Paulinenstraße 15; Paulinenstraße 17. 
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Doppelhof, Wohn- und Geschäftshaus, zwei- bis dreige-
schossige traufständige Fachwerkbauten mit leichten 
Fachwerkvorkragungen, überbaute Tordurchfahrt, Fach-
werk an Nr. 15 teils freigelegt, sonst verputzt, 2. Hälfte 
17./18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-42 Paulinenstraße 20. Ehem. Han-
steinsches Schloss, jetzt Orgelbaumuseum, dreigeschos-
siger zweiflügeliger Steinbau, mit Treppengiebeln und 
Eckquaderungen, erster Bauabschnitt 1430-50, zweiter 
Bauabschnitt 1515, dritter Bauabschnitt ab 1599 (bez. 
1599 und 1604). nachqualifiziert

D-6-73-153-43 Paulinenstraße 20. Kriegerdenkmal für 
den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, Obelisk, 
von Adlerskulptur bekrönt, 1875, nachqualifiziert

D-6-73-153-41 Paulinenstraße 21; Paulinenstraße 19. 
Altensteinsches Schloss, auf dem Gelände des ehem. 
Untermarschalk`schen Hofes, dreigeschossiger Steinbau 
mit Walmdach, über dem Eingangsportal Bogenfeld mit 
Wappen der Familie von Stein zum Altenstein, 1753-57 
vermutlich nach Plänen von Johann David Steingruber, 
1999 umgebaut; zweigeschossiger Nebenflügel in ver-
putztem Fachwerk mit Satteldach, 18. Jh., im Kern älter 
(16. Jh. ?), Umbau 1999. nachqualifiziert

D-6-73-153-127 Paulinenstraße 22. Ehem. Hofhaus 
des Hansteinschen Schlösschens, vorübergehend Uni-
formfabrik, zweigeschossiger Satteldachbau, Fachwerk 
verputzt, z.T. massiv, 1598 (dendro.dat.). nachqualifi-
ziert

D-6-73-153-108 Posthof 4. Ehem. Bauernhof im 
jüdischen Viertel; Wohnhaus, zweigeschossiger Sattel-
dachbau mit Fachwerkobergeschoss, Zierformen, im 
Kern 17. Jh., Umbau 18. Jh.; vorgesetztes Nebenge-
bäude, ehem. Postamt (1900-1975), giebelständiger, 
zweigeschossiger Fachwerkbau mit Satteldach, wohl 18. 
Jh., Umbau1900. nachqualifiziert

D-6-73-153-129 Posthof 6; Posthof 8. Doppelhaus, 
ehem. jüdisches Wohnhaus, zweigeschossiger Fach-
werkbau mit Satteldach, mit Mikwe und Bemalungen im 
Innern, 1623 (dendro.dat.), 1663 (dendro.dat.) erwei-
tert. nachqualifiziert

D-6-73-153-47 Roßgasse 3. Ehem. Gasthof „Zum wei-
ßen Roß“, Traufseithaus mit zentraler Tordurchfahrt, 
zweigeschossig, massives Erdgeschoss, Obergeschoss 
mit Zierfachwerk (Feuerböcke, geschnitzter Eckständer), 
bez. 1608. nachqualifiziert

D-6-73-153-1 Scharfenberg 11; Burgstraße 8; Burg-
straße 12; Burgstraße 14; Steigerweg 1; Steigerweg 3. 
Stadtbefestigung, einfache Bruchsteinmauer, im 16. Jh. 
angelegt und um 1663/64 im Norden östl. und west-
lich der der Befestigung integrierten Kirchenburg (siehe 
dort) erweitert, der Mauerring ist an den fünf ehem. 
Toren (Falltor, Neues Tor, Rockentor, Brückentor, Karl-
August-Tor), an der heutigen Ortsausfahrt im Osten 

(Paulinenstraße) und durch eine Friedhoferweiterung 
nördlich der Kirchenburg unterbrochen, er verläuft über 
folgende Grundstücke, wobei die Mauer zum Teil eine 
Erdgeschosswand eines Haupt- oder Nebengebäudes bil-
det: Bahnhofstraße 7, 21, 25; Bergweg 1; Burgstraße 
3, 5, 8, 10, 12, 14; Friedenstraße 1, 3, 5, 5 a, 7 a, 7 
b, 11; Gollertshof 5-8; Krankenhausgasse 14, 16, 22; 
Marktstraße 1, 3 a, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 39, 45, 47, 49, 
51, 76, 78; Manggasse 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Öptischer 
Hof 1-3; Paulinenstraße 3, 5, 7, 8, 10, 12; Scharfen-
berg 3-11; Sophienstraße 17, 18, 20, 24; Steigerweg 
1, 3, 5, 7; Steinig 5, 7, 9, 11; Torgasse 9, 16, 18, 20; 
Zimmerecke 3, 6, 7; nördliche Stadtmauererweiterung 
1663/64; Zwingerturm (siehe Kirchhofbefestigung); 
Turm im Nordwesten (siehe Turm des ehem. Neutores); 
Turmrest im Nordosten siehe (Falltor). nachqualifiziert

D-6-73-153-69 Schweiz 8. Wohnhaus, stattlicher zwei-
geschossiger Giebelbau auf massivem Sockel, mit Zier-
fachwerk, bez. 1691. nachqualifiziert

D-6-73-153-205 Sophienstraße 10. Ehem. Ansitz, heute 
Bauernanwesen, dreigeschossger Satteldachbau, im 
Kern 14./15. Jh., 1590 (dendro.dat.) aufgestockt, 1649 
(i) innen verändert; viergeschossiger turmartiger Vorbau 
mit Satteldach, 16. Jh.; rückwärtiger Bauteil unter abge-
schlepptem Dach, 1597 (dendro.dat.); anschließende 
Fachwerkscheune mit vorkragender Obergeschosslaube, 
1707 (dendro.dat.). nachqualifiziert

D-6-73-153-119 Steinig 1. Ehem. Handwerkerhaus, 
giebelständiger verputzter Fachwerkbau mit vortretenden 
Stockwerken, 1729. nachqualifiziert

D-6-73-153-50 Steinig 3; Steinig 5. Ehem. Huf- und 
Wagenschmiede, jetzt Gasthaus „Alte Schmiede“, 
ehem. Doppelhaus, dreigeschossig, mit Halbwalmdach 
und vorkragenden Fachwerkobergeschossen, Zierfach-
werk, im Kern 1550-1600, Umbauten bis 2. Hälfte 18. 
Jh.; Stadtmauer, 16./17. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-103 Steinig 4. Gerberanwesen, dreige-
schossiger Fachwerkbau, weitgehend verputzt, Sattel-
dach mit Lüftungsöffnungen, im Kern 18. Jh., Äußere 
von Umbau um 1900 geprägt; Fachwerknebengebäude 
mit Altane. nachqualifiziert

D-6-73-153-118 Steinig 8. Wohnhaus eines ehem. 
Doppelhofs, dreigeschossiges Wohnhaus, verputztes 
Fachwerk, 2. Hälfte 18. Jh., qualitätvolle Haustür, bez. 
1906, und Fenstergewände Anfang 20. Jh. nachquali-
fiziert

D-6-73-153-52 Steinig 11; Steinig 13. Türe mit geohrter 
geschnitzter Holzrahmung, bez. 1763. nachqualifiziert

D-6-73-153-53 Torgasse 4. Giebelhaus, zweigeschossig 
mit freigelegtem Fachwerk, 17./18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-54 Torgasse 8; Torgasse 10. Traufseithaus 
mit zentraler Tordurchfahrt, Fachwerkobergeschoss, 
18./19. Jh. nachqualifiziert
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D-6-73-153-56 Torgasse 12. Traufseithaus, dreige-
schossig mit vorkragendem zweitem Obergeschoss, ver-
putztes Fachwerk, 17./18. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-87 Torhausstraße 7. Torhaus auf winkelför-
migem Grundriss, zweigeschossiges Durchfahrthaus mit 
Erdgeschoss in Naturstein und Fachwerkobergeschoss, 
Satteldach, 18./19. Jh. nachqualifiziert

D-6-73-153-88 Unterm Marktplatz 2. Bauernwohnhaus, 
zweigeschossig mit Fachwerkobergeschoss und Sattel-
dach, bez. 1823. nachqualifiziert

D-6-73-153-64 Weihershauck. Kreuz am Weyerskauk, 
Holzkreuz auf Steinsockel mit Inschrifttafel, 1950, auf 
dem Weyhershauk westlich der Straße zur Lichtenburg. 
nachqualifiziert

Bodendenkmäler

D-6-5526-0009 Wüstung „Lahr“ des späten Mittelal-
ters. nachqualifiziert

D-6-5526-0014 Wüstung „Altenfelden“ des späten Mit-
telalters. nachqualifiziert

D-6-5526-0015 Bestattungsplatz mit Grabhügeln vor-
geschichtlicher Zeitstellung. nachqualifiziert

D-6-5526-0016 Bestattungsplatz mit Grabhügeln vor-
geschichtlicher Zeitstellung. nachqualifiziert

D-6-5526-0017 Siedlung der Hallstattzeit. nachquali-
fiziert

D-6-5526-0037 Bestattungsplatz mit Grabhügeln vor-
geschichtlicher Zeitstellung. nachqualifiziert

D-6-5526-0039 Bestattungsplatz mit verebneten (teils 
rekonstruierten) Grabhügeln vorgeschichtlicher Zeitstel-
lung mit Bestattungen der Hallstattzeit und der frühen 
Latènezeit sowie Bestattungsplatz der Merowingerzeit. 
nachqualifiziert

D-6-5526-0078 Archäologische Befunde des Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit im Bereich des frühneuzeit-
lichen Torhauses der ehem. Ortsbefestigung von Ursprin-
gen. nachqualifiziert

D-6-5526-0079 Archäologische Befunde im Bereich 
der neuzeitlichen Evang.-Luth. Pfarrkirche von Ursprin-
gen. nachqualifiziert

D-6-5527-0011 Befestigungsanlage wohl des frühen 
Mittelalters auf dem „Heidelberg“. nachqualifiziert

D-6-5527-0012 Siedlung der römischen Kaiserzeit. 
nachqualifiziert

D-6-5527-0039 Bestattungsplatz mit Grabhügel vorge-
schichtlicher Zeitstellung mit Bestattungen der mittle-
ren Bronzezeit. nachqualifiziert

D-6-5527-0042 Körpergräber der Bronzezeit und des 
frühen Mittelalters. nachqualifiziert

D-6-5527-0043 Bestattungsplatz mit verebneten (teils 
rekonstruierten) Grabhügeln vorgeschichtlicher eitstel-
lung mit Bestattungen der Hallstattzeit. nachqualifiziert

D-6-5527-0044 Siedlung der Urnenfelderzeit. nach-
qualifiziert

D-6-5527-0045 Bestattungen der mittleren Bronzezeit. 
nachqualifiziert

D-6-5527-0047 Brandgräber der Urnenfelderzeit. nach-
qualifiziert

D-6-5527-0048 Körpergräber der älteren Latènezeit. 
nachqualifiziert

D-6-5527-0050 Siedlung der Hallstattzeit, der jüngeren 
Latènezeit, der römischen Kaiserzeit und des frühen 
Mittelalters. nachqualifiziert
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D-6-5527-0051 Körpergräber vermutlich des Mittelal-
ters oder der frühen Neuzeit. nachqualifiziert

D-6-5527-0052 Befestigungsanlage „Altenburg“ wohl 
des frühen Mittelalters. nachqualifiziert

D-6-5527-0053 Brandgräber der Urnenfelderzeit. nach-
qualifiziert

D-6-5527-0054 Bestattungsplatz mit verebnetem Grab-
hügel vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Bestattungen 
der Hallstattzeit. nachqualifiziert

D-6-5527-0055 Bestattungsplatz mit Grabhügel vorge-
schichtlicher Zeitstellung. nachqualifiziert

D-6-5527-0056 Archäologische Befunde des Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit im Bereich der Burg „Lich-
tenburg“. nachqualifiziert

D-6-5527-0057 Wüstung „Rappach“ des Mittelalters. 
nachqualifiziert

D-6-5527-0060 Archäologische Befunde des Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit im Bereich der Altstadt von 
Ostheim v.d.Rhön. nachqualifiziert

D-6-5527-0061 Archäologische Befunde des Mittel-
alters und der frühen Neuzeit im Bereich der ehem. 
Niklauskapelle in Ostheim v.d.Rhön mit ehem. Friedhof. 
nachqualifiziert

D-6-5527-0062 Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstel-
lung. nachqualifiziert

D-6-5527-0063 Archäologische Befunde des Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit im Bereich der Evang.- Luth. 
Kirche von Oberwaldbehrungen. nachqualifiziert

D-6-5527-0089 Siedlung der Urnenfelderzeit. nach-
qualifiziert

D-6-5527-0091 Siedlung der Hallstattzeit. nachquali-
fiziert

D-6-5527-0101 Siedlung der Urnenfelderzeit. nach-
qualifiziert

D-6-5527-0156 Archäologische Befunde der frühen 
Neuzeit im Bereich der Stadtbefestigung von Ostheim 
v.d.Rhön. nachqualifiziert

D-6-5527-0157 Archäologische Befunde des Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit im Bereich der Evang.- Luth. 
Pfarrkirche St. Michael von Ostheim v.d.Rhön mit dop-
peltem Bering und Kirchgaden. nachqualifiziert

D-6-5527-0167 Archäologische Befunde im Bereich des 
spätmittelalterlichen Wachturmes „Ostheimer Warte“. 
nachqualifiziert

D-6-5527-0169 Archäologische Befunde eines 
jüdischen Ritualbades (Mikwe) der frühen Neuzeit in 
Oberwaldbehrungen. nachqualifiziert

D-6-5527-0170 Steinanlage in Trockenmauertechnik, 
wohl Kalkbrennofen des späten Mittelalters und der frü-

hen Neuzeit. nachqualifiziert


